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(gortfegung.)

»Organifation ber Bunbeöfriegö*
m a eft t.

Slrtilterie.
(§. 20.)

gür bie Sluffteltung reitenber Slrtilterie fefteint
wenig Steigung »orftanben ju fepn. Snöbefonbere erfla*
ren ficft »on benjenigen »ier ©tänben, welcften btefetbe

jugebaeftt war, Slargau unb 2ßaabt beftimmt bage*

gen unb Bern möcftte bie freieÜBaftt jwifeften reitenber
unb faftrenber Slrtilterie »orbeftaften. Stocfj anbere Kan*
tone meftr äußern Bebenfltcftfetten. Sie grage ift »on
ber Slrt, baß jmifeften tfen ©rünben für unb wtber nur
Sbatfacften entfefteiben, wenigftenö nur fie bte öffentliche
gjtetnung üherjeugen fönnten. Safter gtebt ber Sntwurf
baö Berlangen auf unb tfteitt bie betreffenben »ier Bat*
terien ber faftrenben Slrtiderie ju.

hingegen glaubt bie ÜRilitürauffTcfttöbeftörbe, gegen*
über berjenigen ÜKeinung »on Stargau unb ©enf,
wefefte ber biöfterigen Snfammenfegung ber faftrenben
Batterien auö 3 Kanonen unb 1 laubige ben Bor*

gegen einen »erbeeft fteftenben geinb feiten Bebeutenbeö

auöjurichten fepn wirb. ü»an ftat ba'gegen eingewenbet,
baß abgefonberte jjaubtgbatterten nidjt immer gleicft jur
©tede fepn werben, wo baö grforberniß eintrete. Sn
fofeften gäden wirb ficft aber ebenfowenig barauf ju pertaf*
fen fepn, jebeömat genug Batterien bei ber £anb ju fta*
ben, um auö iftnen benBebarf fogfeteft jufammemieften ju
fönnen; abgefeften ba»on, baß mit foteftem 3ufammen*
jieften ade biefe Batterien beöorgamfirt werben. Sie
©ouberung ber ©efcftügarten bietet ben Bortfteil ber
Uebereinfttmmung beö ü»aterieffen unb ber Bebienung in
ber nämlicften Batterie bar; bie «Btifcftung bagegen ben we*
fenttieften Stacfttftcif, baß »on ber £aubige fein ©ebraueft
meftr gemaeftt werben fann, fobalb iftr etwaö juftößt,
inbem für biefeö einjelne ©efeftüg feine (Jrfagmittet,
namentlich feine Borratftötaffetten, mitgefüftrt werben
fönnen; ferner benjenigen, baß btefetbe, ungeaefttet beö

»iet geringern Berbraueftö »on 9»unition, »on ben fünf
©aiffonö ber Batterie jwei für ficft in Slnfpruch nimmt,
um nicht ©efaftr ju laufen, ader SOtunition ju ermangeln,
wenn ber eine, iftr befonberö beftimmtey ßaiffon ntcftt
naeftfommen fann ober »erloren geftt. Bloß in bem

Umftänbe, baß bie betreffenben ©tanbe ficft ju ihren
Batterien neuer Orbonnanj nun fefton mit benjenigen
©efebügen »erfeften ftaben, beren fie naeft biöfteriger
Storm baju feebttrften, fönnte eine ©chwierigfeit gefun*
ben »»erben; biefetbe wirb inbeffen burch Stuötaufchungen

j"ug juerfennen wid, auf bem sintrage'befteften ju fodav+befto teieftter §u fteben fepn, ba biefe ©efeftüge meiflenö

bafj bie Batterien fünftig je auö einerlei ©efrftüg, in
bem Berftäftniß ju etnanber, wefjfteö Safel VIII mit
ficft bringt, ju bitben fepen. Sa nämlicft bie SBirfung
ber laubigen, ber größern Unregefmüßtgfeit iftrer
©eftüffe unb iftreö tangfamern geuerö wegen, in ben

meiften gaffen weit geringer atö biejenige ber Kanonen

ift, fo fönnen bie Kanonenbatterien burch bie Beimi*
feftung einer #aubtge im Stffgemeinen an üBirffamfeitnur
feftr »erlieren, wäbrenb mft bem einjelnen SBurfgefcftuge

noeft neu unb ungebraucht finb, fobaß bei bießfüffiger
geneigter £anbbietung ber eibgenöffifeften Slrtilterie eine

entfeftiebene abermalige Berbefferung faft oftne Koflen
perfeftafft wirb.

Sluch mit ben SBünfcften ©enfö für Sluögleicftung
ber ©tärfe ber Kompagnien faftrenber Slrtiderie, oftne

3tücffteftt auf Slrt unb Kaliber bei ©efebügeö, femer
für Beibeftattung ber Benennung »»geuerwerfer" für
ben ©rab, ben bte Safel II mit »/©efreiter" bejeieft*
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Der Entwurf einer revidirten eidgenössischen

Bundesverfassung.
(Fortsetzung.)

"Organisation der Bundeskrieg s-

macht.
Artillerie.

(S. 20.)

Für die Aufstellung reitender Artillerie scheint

wenig Neigung vorhanden zu seyn. Insbesondere erklären

sich von denjenigen vier Stünden, welchen dieselbe

zugedacht war, A arg au und Waadt bestimmt dagegen

und Bern möchte die freie Wahl zwischen reitender
und fahrender Artillerie vorbehalten. Noch andere Kantone

mehr äußern Bedenkltchkeiten. Die Frage ist von
der Art, daß zwischen Leu Gründen für und wider nur
Thatsachen entscheiden, wenigstens nur sie die öffentliche
Meinung überzeugen könnten. Daher giebt der Entwurf
das Verlangen auf und theilt die betreffenden vier
Batterien der fahrenden Artillerie zu.

Hingegen glaubt die Militäraufsichtsbehörde, gegenüber

derjenigen Meinung von Aargau und Genf,
welche der bisherigen Zusammensetzung der fahrenden
Batterien aus 3 Kanonen und 1 Haubitze den Vor

daß die Batterien künftig je aus einerlei Geschütz, in
dem Verhältniß zu einander, welches Tafel VIII mit
sich bringt, zu bilden feyen. Da nämlich die Wirkung
der Haubitzen, der größern Unregelmäßigkeit ihrer
Schüsse und ihres langsamern Feuers wegen, in den

meisten Fällen weit geringer als diejenige der Kanonen
ist, so können die Kanonenbatterien durch die Beimischung

einer Haubitze im Allgemeinen an Wirksamkeit nur
sehr verlieren, während mit dem einzelnen Wurfgeschütze

gegen einen verdeckt stehenden Feind selten Bedeutendes
auszurichten seyn wird. Man hat dagegen eingewendet,
daß abgesonderte Haubitzbatterien nicht immer gleich zur
Stelle seyn werden, wo das Erforderniß eintrete. In
solchen Fällen wird sich aber ebensowenig darauf zu verlassen

seyn, jedesmal genug Batterien bei der Hand zu
haben, um aus ihnen den Bedarf sogleich zusammenziehen zu
können; abgesehen davon, daß mit solchem Zusammenziehen

alle diese Batterien desorganisirt werden. Die
Sonderung der Geschützarten bietet den Vortheil der
Uebereinstimmung des Materiellen und der Bedienung in
der nämlichen Batterie dar; die Mischung dagegen den

wesentlichen Nachtheil, daß von der Haubitze kein Gebrauch
mehr gemacht werden kann, sobald ihr etwas zustößt,
indem für dieses einzelne Geschütz keine Ersatzmittel,
namentlich keine Vorrathslaffetten, mitgeführt werden
können; ferner denjenigen, daß dieselbe, ungeachtet des

viel geringern Verbrauchs von Munition, von den fünf
Caissons der Batterie zwei für sich in Anspruch nimmt,
um nicht Gefahr zu laufen, aller Munition zu ermangeln,
wenn der eine, ihr besonders bestimmte, Caisson nicht
nachkommen kann oder verloren geht. Bloß in dem

Umstände, daß die betreffenden Stände sich zu ihren
Batterien neuer Ordonnanz nun schon mit denjenigen
Geschützen versehen haben, deren sie nach bisheriger
Norm dazu bedurften, könnte eine Schwierigkeit gefunden

werden; diefelbe wird indessen durch Austauschungen

zug zuerkennen will, auf dem Antrage bestehen zu sollen^ ^>esto leichter zu heben seyn, da diese Geschütze meistens

noch neu und ungebraucht sind, sodaß bei dießfälliger
geneigter Handbietung der eidgenössischen Artillerie eine

entschiedene abermalige Verbesserung fast ohne Kosten
verschafft wird.

Auch mit den Wünschen Genfs für Ausgleichung
der Stärke der Kompagnien fahrender Artillerie, ohne

Rücksicht auf Art und Kaliber des Geschützes, ferner
für Beibehaltung der Benennung „Feuerwerker" für
den Grad, den die Tafel II mit „Gefreiter" bezeich-
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«et, fann ficft bie Sföititäraufftcbtöbeftörbe nieftt einöer«

fteften. Sie ungteicfte ©tärfe ber Kompagnien rüftrt
nämlicft, infolge ber ©ttwerlefbung berSratnmannfcftaft
in biefelben, ba»on fter, baß baö SKateriede ber Batterien
ber einen ©efeftüge, faut StafefXXII, bebeutenb meftr
Sefpannung unb alfo auch meftr Srainmannfeftaft erfor*
bert, alö »on anbern ©efeftügen; mit einer biefem Ber*
büftniffe wiberftrebenben Sluögfetcftung wäre aber um fo
weniger gewonnen, ba im gelbe bie ©tärfe ber Korn*
pagnien oftnebieß »on einem Sage jum anbern änberr.
Ser 9tame *»/ geuerwerfer" fobann paßt barum nidjt
meftr, weif ber SKann, welcfter ben ©rab erlangt, mit
bemfelben balb jur SCrainmannfcftaft, halb ju ben Äa*
nonieren gejäftft wirb, inbem bei ber Unmögficftfett,
ben beiberfeitigen Unterricftt über ade ü»annfcftaft auö«

jubeftnen, unb bei ber Unertaßfidjfeit jeboeft, baß ber

Unteroffijier für beiberfei Sienfl auöge6ifbet fep, gerabe
ber ©efreite baju auöerfeben wirb, auf ber iftm ange«
wiefenen 3wifcftenflufe baö eine unb baö anbere ein«

juühen.

©benfowentg fann naeft bießfettiger Ueberjeugung
bem SBunfcfte pon Slppenjelt 31ußer*3tftoben unb
»on ©enf für Bermehmng ber ©ehirgöartitterie
3tecftnung getragen werben, wenigftenö in fo ferne ntcftt,
alö baö Betreffniß an ber 3abt ber faftrenben Batterien
abgeschrieben werben müßte. Bebeutenbe SBirfung fter«

»orjubringen, finb bie fleinen ©efeftüge ber ©ehirgö«
batterien in feinem gade geeignet, fonbern für iftre
Stügticftfeit wirb »oraebmttcft ber ©inbmcf- ber ©egen«

wart »on Slrtiderie auf baö SOioralifcfte beö ©ofbaten
unb iftre Sienflfeiftung ju ©ignafen im ©ebirge in Sin«

fefttag gebraeftt werben muffen. Ser gad ber Bermen«

bung in ganjen Batterien wirb feiten »orfommen; hei

ber Bertfteilung auf bie »ereinjelten Kolonnen aber

mögen bie 12 ©efeftüge weit reteften."

Stnmerfungen. Ueber bie Stotftwenbigfeit ber

Slufftedung reitenber Slrtiderie haben wir unö bereitö
früfter auögefprocften. SBelcfte £ftatfacften aber erft noeft

über ben SBertft berfel6en entfefteiben foden, unb wie
bie öffentliche 9»etnung erft auf biefe jufünftigen ju
warten ftabe, feften wir nieftt »odfommen ein. Sie
Sftatfacften liegen in ber ©efchichte feit ©ufta» Stbolpft,
bann wieber feit griebrich bem ©roßen unb ben 3te»o«

lutionöfriegen »or, unb namentlich wir ©eftweijer finb
eö, bie am ©eftfuffe beö »origen Saftrftunbertö unfere
Grrfaftrungen »on ben SBirfungen ber reitenben Slrtil«
Ierte in gehörigem 9»aß unb ju unferem traurigen
©eftaben maeften tonnten. — Saö woden wir aber nieftt
laugnen, baß bie grage ber reitenben Slrtiderie mit ber
einer Bermehmng unferer @a»aderie enge jufammen
hängt, unb bafj eineö ohne baö anbere faum benfbar

ift. Socft beibeö ift ganj gewiß unerläßlich, wenn wir
einen ernfllicften Slngriff mit ©rfofg ahweifen woden.
SBir fönnen bem geinb ftier nur mit bem gleichen ÜKittet

begegnen, baö er gegen unö anwenben wirb.

SBoftl fep gerne jugegeben, baß anberweitige unb
etgentftümlicfte 9»ittet, bie wir gewiß nidjt »ernaeft«
fäßigen foden*), unö in bie Sage fegen, fo unertäß*
tiefte 3wecfe mit einer gegen anbere ©taaten nur geringen
Ouantitat jener ©treitmittet ju erreieften. Slber
ein ahfoluteö 9»immum giebt eö; bieß ift j. B. bei ber
Sattaderie babureft bebingt, baß außer bem Borpoften*
bienfle, außer bem Drbonnanjbienfte einige ©eftwabronen
für baö ©cftlacfttfelb beifammen bleiben muffen, #anb
in §anb mit biefen ftat bann eine reitenbe Slrtilterie
b. ft. eine folefte, bie ficft mit ber ?inienfa»aderie ju
bewegen im ©tanbe tft, ju gehen. Saö »erflehen wir
unter reitenber: bie Seicfttigfeit. SBieberum aber
bie ©rfaftmng fanger ^ertoben ber ©efeftteftte ftat ge*
fetjrt, baß biefe Seiditigfeit nur bureft baö Berittenmacften
beö größten Sfteitö ber Bebienungömannfcftaft. erjielt
werben fann. ©odte man nicht fucfjen, bureft bie Ber«

breitung biefer einfaeften gefcftiefttlicftett unb teeftnifeften
©infteftten auf bte öffentlicfte 5)teinung ju wirfen, um
iftr eine unmittelbare ©rfaftmng ju eigenem ©eftaben

ju erfparen.
Sie ©intfteifung ber faftrenben Batterien in Kanonen*

unb in jjaubtgbatterien »erbient »or ber bisherigen ben

Borjug, wie eö aueft bie Slufficfttöbeftörbe mit ©rünben
bie tfteilö auö ber ©rfaftmng gefeftöpft finb, flar bar*
getftan ftat.

Sie Bereinigung »on Jpaubigen unb Kanonen in
einer Batterie wäre prafttfefter, wenn unfere Batterien
bie hoppelte 3aftf »on ©efeftügen affo fechö Kanonen
unb jwei ipaubigen enthalten würben.

Sem SBunfcfte ber ©tanbe ©enf unb Stppenjed
Slußer*9tljoben für Bermehmng ber ©cbirgöartiderte
etwa auf »ier Batterien fönnte infofern entfproeften
werben, wenn biefelben nieftt »on ber 3aftl ber reiten*
ben nnb faftrenben Batterien abgejogen würben.

Sie 3aftl ber ©efeftüge einer foleften Batterie bürfte
aber fowoftl jur ©rteieftterung ber betreffenben Kantone
alö aueft um nieftt baö Bebürfniß ju überfeftreiten, auf
»ter rebucirt werben, fo baß bennoeft eine Sermeftrung
»on »ter ©efeftügen flattftnben würbe.

«Ka»alferie.

(§. 20.)

Sie Stotftwenbigfeit ber Sermeftrung biefer SBaffe
wirb adgemein anerfannt; aber einige Kantone, nament*.
lieft ©t. ©allen unb Sfturgau ftalten bafür, baß
iftre ©tärfe, ftatt »erbreifaeftt, nur etwa »erboppelt
werben fodte; meftrere anbere Kantone rieftten iftre
©tnwenbung junäcftft nur gegen baö iftnen jugebadjte
Kontingent, (gbenfo ftnbet bie ©infüftrung einer befon*

*) SDtitn rechnet juncieftfi bte$u unfere ©eftarffeftügen. (Ssf

giebt wohl auch noch anbere SDttttel; auch Der ®epanfe
ber $if en fottte ntdjt fo furjnjcg abgeroiefen roerD.en,
»ie ihm Hon »iefen Seiten neulich roieber gefefteben

ju fetjn fefteint.
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net, kann sich die Militäraufsichtsbehörde nicht einverstehen.

Die ungleiche Starke der Kompagnien rührt
nämlich, infolge der Einverleibung der Trainmannfchaft
in dieselben, davon her, daß das Materielle der Batterien
der einen Geschütze, laut Tafel XXII, bedeutend mehr
Bespannung und also auch mehr Trainmannschaft erfordert,

als von andern Geschützen; mit einer diesem
Verhältnisse widerstrebenden Ausgleichung wäre aber um so

weniger gewonnen, da im Felde die Stärke der
Kompagnien ohnedieß von einem Tage zum andern ändert.
Der Name "„Feuerwerker" sodann paßt darum nicht
mehr, weil der Mann, welcher den Grad erlangt, mit
demselben bald zur Trainmannschaft, bald zu den
Kanonieren gezählt wird, indem bei der Unmöglichkeit,
den beiderseitigen Unterricht über alle Mannschaft
auszudehnen, und bei der Unerlaßlichkeit jedoch, daß der
Unteroffizier für beiderlei Dienst ausgebildet sey, gerade
her Gefreite dazu ausersehen wird, auf der ihm
angewiesenen Zwischenstufe das eiue und das andere
einzuüben.

Ebensowenig kann nach dießseitiger Ueberzeugung
dem Wunsche von Appenzell Außer-RHoben und
von Genf für Vermehrung der Gebirgsartillerie
Rechnung getragen werden, wenigstens in so ferne nicht,
als das Betreffniß an der Zahl der fahrenden Batterien
abgeschrieben werden müßte. Bedeutende Wirkung
hervorzubringen, sind die kleinen Geschütze der Gebirgsbatterien

in keinem Falle geeignet, sondern für ihre
Nützlichkeit wird vornehmlich der Eindruck- der Gegenwart

von Artillerie auf das Moralische des Soldaten
und ihre Dienstleistung zu Signalen im Gebirge in
Anschlag gebracht werden müssen. Der Fall der Verwendung

in ganzen Batterien wird selten vorkommen; bei
der Vertheilung auf die vereinzelten Kolonnen aber

mögen die 12 Geschütze weit reichen."

Anmerkungen. Ueber die Nothwendigkeit der

Aufstellung reitender Artillerie haben wir uns bereits
früher ausgesprochen. Welche Thatsachen aber erst noch
über den Werth derselben entscheiden sollen, und wie
die öffentliche Meinung erst auf diese zukünftigen zu
warten habe, sehen wir nicht vollkommen ein. Die
Thatsachen liegen in der Geschichte seit Gustav Adolph,
dann wieder seit Friedrich dem Großen und den Revo-
lutionskriegen vor, und namentlich wir Schweizer sind

es, die am Schlüsse des vorigen Jahrhunderts unsere

Erfahrungen von den Wirkungen der reitenden Artillerie

in gehörigem Maß und zu unserem traurigen
Schaden machen konnten. — Das wollen wir aber nicht
läugnen, daß die Frage der reitenden Artillerie mit der
einer Vermehrung unserer Cavallerie enge zusammen

Kängt, und daß eines ohne das andere kaum denkbar

ist. Doch beides ist ganz gewiß unerläßlich, wenn wir
einen ernstlichen Angriff mit Erfolg abweisen wollen.
Wir können dem Feind hier nur mit dem gleichen Mittel
begegnen, das er gegen uns anwenden wird.

Wohl sey gerne zugegeben, daß anderweitige und
eigenthümliche Mittel, die wir gewiß nicht vernach-
laßigen sollen*), uns in die Lage setzen, so unerläßliche

Zwecke mit einer gegen andere Staaten nur geringen
Quantität jener Streitmittel zu erreichen. Aber
ein absolutes Minimum giebt es; dieß ist z. B, bei der
Cavallerie dadurch bedingt, daß außer dem Vorpostendienste,

außer dem Ordonnanzdienste einige Schwadronen
für das Schlachtfeld beisammen bleiben müssen. Hand
in Hand mit diesen hat dann eine reitende Artillerie
d. h. eine solche, die sich mit der Linienkavallerie zu
bewegen im Stande ist, zu gehen. Das verstehen wir
unter reitender: die Leichtigkeit. Wiederum aber
die Erfahrung langer Perioden der Geschichte hat
gelehrt, daß diese Leichtigkeit nur durch das Berittenmachen
des größten Theils der Bedienungsmannschaft, erzielt
werden kann. Sollte man nicht suchen, durch die
Verbreitung dieser einfachen geschichtlichen und technischen
Einsichten auf die öffentliche Meinung zu wirken, um
ihr eine unmittelbare Erfahrung zu eigenem Schaden
zu ersparen.

Die Eintheilung der fahrenden Batterien in Kanonen-
und in Haubltzbatterien verdient vor der bisherigen den

Vorzug, wie es auch die Aufsichtsbehörde mit Gründen
die theils aus der Erfahrung geschöpft sind, klar dar-
gethan hat.

Die Vereinigung von Haubitzen und Kanonen in
einer Batterie wäre praktischer, wenn unsere Batterien
die doppelte Zahl von Geschützen also sechs Kanonen
und zwei Haubitzen enthalten würden.

Dem Wunsche der Stände Genf und Appenzell
Außer-Rhoden für Vermehrung der Gebirgsartillerie
etwa auf vier Batterien könnte insofern entsprochen

werden, wenn dieselben nicht von der Zahl der reitenden

und fahrenden Batterien abgezogen würden.
Die Zahl der Geschütze einer solchen Batterie dürfte

aber sowohl zur Erleichterung der betreffenden Kantone
als auch um nicht das Bedürfniß zu überschreiten, auf
vier reducirt werden, so daß dennoch eine Vermehrung
von vier Geschützen stattfinden würde.

»Kavallerie.

«. 20.)

Die Nothwendigkeit der Vermehrung dieser Waffe
wird allgemein anerkannt; aber einige Kantone, namentlich

St. Gallen und Thurgau halten dafür, daß
ihre Stärke, statt verdreifacht, nur etwa verdoppelt
werden sollte; mehrere andere Kantone richten ihre
Einwendung zunächst nnr gegen das ihnen zugedachte

Kontingent. Ebenso findet die Einführung einer beson-

') Man rechnet zunächst hiezu unsere Scharfschützen. Es
giebt wohl auch noch andere Mittel; auch der Gedanke
der Piken sollte nicht so kurzweg abgewiesen werden,
wie ihm «on vielen Seilen neulich wieder geschehen

zu seyn scheint.
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bem ©taböfa»aderie, unter bem Stamen ©uiben, bti
ben Kantonen Slppenjetl 3lußer*9thoben, ©t.
©alten unb St arg au überftaupt feinen Beifad, wüb*
renb anbere nur wünfeften, iftrer Ouota baju entftohen

ju werben.
©ö ift nicht ju täugnen, baß, weldjeö aueft baö

Sebürfniß fep, boeft adem Stnfcheine nach wenige Kan*
tone »ermögenb fepn würben, bai iftnen im Sntrourfe
jugetfteilte Kaoalleriebetreffhiß in befriebigenber SBeife

ju (teilen. 5E»uß aber rebujirt werben, fo wirb folefteö,
wai bte eigentlicfte Steiterei betrifft, beffer auf bem

Beflanb atö auf ber 3aht ber Kompagnien gefefteben

fönnen, um an bem ©runbfage fefljuftalten, baß ber
nämlicfte Kanton immer wenigftenö eine ganje Kompag*
nie ju (teden habe.- Snbem bafter, unb jugleicft mit
DtütffTcftt auf ben angemeffenften Sfwifor, bie ©tärfe
ber Kompagnie für bie reitenben Säger wieder auf 64
unb für bie ©uiben auf 32 jurücfgeftedt wirb, glaubt
übrigenö bie Sßilitüraufficfttöbeftörbe auöfpreeften ju
bürfen, baß beffer gar feine Sermeftrung unb efter noeft
eine Berminberung flattfänbe, alö jene nur in foteftem
SOtaße, wobei fie immer noeft weit ftinter bem Berftäft*
niffe jur bringenbflen Stotbburft jurürfbliebe.

Sen Bemerfungen gegen bie ©infüftrung einer befon*
bem Steiterei für ben Sienft ber ©täbe fefteint eine

irrige, ober boeft un»odflänbige, Sluffaffnng beö Stn*

trageö jum ©runbe ju liegen. Um bte Beftimmung
bei ©uiben ju würbigen, ftat man ficft bie Stäbe nidjt
bloß in ruftigen ©tanbquartieren, wo aderbingö großen*
tfteilö aueft gußorbonnanjen ober befonbere gelbpoftläufer
ben Sienft beö Brieftragenö »erfeften fönnten unb fodten,
fonbern in berjenigen 3tfti»ität ju benfen, in welcfte ein

ernftlicher gefbjug, eine in beflänbiger Bewegung beftnb*
liehe Slrmee, biefelben »erfegt; wo bafter ber Sienft ber

örbonnanjen ebenfo wiefttig, atö feftwierig wirb; wo
tnöbefonbere jene Örbonnanjen, wefefte ben ju ben

mannigfaltigen Beforgungen in Betreff beö SÖtarfcfteö

unb beö Unterfommenö ber Sruppen, in Slnfcftnng ber

Borpoften unb ber ©efeeftte, auögefanbten Offijieren
beö Stabi beigegehen finb, iftnen bureft Sluöricfttfam*
feit unb ^flieftttreue, Bficf unb Saft eine bebeutenbe

©tüge fepn foden; wo ber Unteroffijier, gleicft bem

Offijier, in unb außer ben Büreaur mit ber 9»enge
ber Sluftrage beloben wirb, wetefte jeber Slugenblicf
unPorftergefeftener SBeife fterpormft; wo ber Offijier
ben Befeftföftabem ali Orbonnanjofftjier ju gtefognoö*
jimngen unb auf baö ©cfttadjtfelb folgt u. f. w. Siefe
Ohfiegenfteiten inö Sfuge faffenb, wirb man eö nieftt
alö einen Bertuft anfeften bürfen, wenn baö Korpö ber
©uiben Snbiüibuen Pott einiger Bilbung an ficft jieftt;
»ielmeftr werben bieBefeftlöbaberSlnfpritcft barauf ftaben,
baß iftre Umgebung jebenfadö mit orbentfteften unb ju*
»erläfftgen Seuten beftedt werbe, ©leiefte Seiflungen
fönnen offenbar »on bem Steirer nieftt erwartet werben,
ber, einer ganj anbern Beftimmung gewtebmet, bloß
für SBachen jum Sienft im Hauptquartiere betafeftirt ift:
er wirb in ber furjen 3eit überftaupt feinen ber Sienfte

bie baö legtere »on ihm forbert, gehörig »errichten
fernen, müftrenb bagegen feinem Korpö aui biefen
Setafcftirungen in materieder unb moralifdjer #inficht
bie »erberblichften gofgen erwadjfen. jj>at jeber <Btab
feine befonbere, ihm beftänbig jugetfteilte Oteiterabtftei*
fung, fo wirb er fie feftonen fernen, weit bie gofgen beö
5»ißbraucheö ju fiefttbar werben unb auf iftn felbft ju*
rüdfaden; im entgegengefegten gade wirb ber ©eftaben
immer wieber burch frtfehe 9»annfcftaft »erbetft unb
alfo immer größer. — Sie ©ibgenoffenfeftaft fann, wie
baö ©rgehniß ber legten ©cftule »on Stftun neuerbtngö
bezeugt, eine reeftt brauchbare Kaöaderie für ben Sienft
im gelbe befommen; bleibt biefelbe aber mit beiben
Slufgaben jugleicft, unb jwar, wie un»ermeiblicft ift,
babei »orjugöweife mit bem Sienfte bei ben ©taben
belaben, fo ift ihr baö Urtfteil gefproeften: fte wirb
auf feiner ©eite ©enüge teiften unb folglich wirb auch
ader Slufwanb frucfttloö fepn, ber fie auf eine ftöftere
©tufe ber Sluöhilbung, atö biöfter, fleden fodte.»

Slnmerfungen. Stucft über bie notftwenbige Ber*
mehrung ber Kapaderie auf bai Sreifacfte beö gegen*
wärtigen Beftanbeö würbe oben fefton gefproeften, unb
auf bie nachteiligen gofgen einer SSernacfttüßigung biefer
foftbaren aber wiefttigen SBaffe aufmerffam gemaeftt.

SBir fönnten bafter unter feiner Bebingung eine
ütebuftion ber 3aftt ober beö Beftanbeö ber Kapaderie*
fompagnien ratftfam ftnben.

Sebe Strmee »SiPifion bebarf ju Beforgung beö Bor*
poftenbienftcö einige Ka»aderie, eö muffen aber auch'
einige tüchtige Kaoaderieforpö in Dtefer»e geftaften wer*
ben. 24 Kompagnien reieften ju biefen beiben 3wecfen
nur notftbürftig ftin. Um fo weniger fann iftr Befianb
rebujirt werben, ba eö eine befannte ©aefte ift, wie
bebeutenb bie Kaöaderie bei einem tftätigen getbjuge
in wenigen SBocften fowobl an 9>ferben afö an 9»ann*
feftaft jufammenfcftmtfjt.

Stuö ber Nabelte Str. III feften wir, baß bte Prima
plana einer Kaoaderiefompagnie »on 64 9»ann nieftt
weniger alö 24 Wann affo 3/s beö Beftanbeö entftaf*
ten fod.

©in folefteö Berftäftniß ift woftf bei fetner anbern
©uropaifeften Kapaderie ju ftnben, unb bürfte ficft aueft
bei unö fcbwerltcb irgenb rechtfertigen laffen.

Stadj ber Zabetie Str. III beö erften ©ntwurfö war
baö Berftäftniß ber Prima plana »on 24 9»ann ju einer
Kaoaderiefompagnie Pon 80 9»ann ober baö »on 3/io beö
Beftanbeö »tet natürfiefter.

Sie ©uibenfompagnien jum Sienfle beö ©eneraf*
flabeö fefteinett bei oielen Kantonen nicht bie Slnerfennung
ju ftnben, bie fte woftl »erbienen. ©owoftl im erften
alö aud) in biefem jweiten Berichte hat bk SluffTcfttö*
beftörbe iftren Stugen unb iftre Stotftwenbigfeit aufö
ffarfle bewiefen.

Sarum fodte aueft ftier feine Stebuftion beö Befian*
beö ftattftnben. Sie ju fleinen Brucfttfteite bürften wo
möglieft »ermieben, unb nur halbe ober ganje Korn*
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dern Stabskavallerie, unter dem Namen Guiden, bei

den Kantonen Appenzell Außer-Rhoden, St.
Gallen und Aargau überhaupt keinen Beifall, während

andere nur wünschen, ihrer Quota dazu enthoben

zu werden.
Es ist nicht zu laugnen, daß, welches auch das

Bedürfniß fey, doch allem Anscheine nach wenige Kantone

vermögend seyn würden, das ihnen im Entwürfe
zugetheilte Kavalleriebetreffniß in befriedigender Weise
zu stellen. Muß aber reduzirt werden, so wird solches,
was die eigentliche Reiterei betrifft, besser auf dem

Bestand als auf der Zahl der Kompagnien geschehen

können, um an dem Grundsatze festzuhalten, daß der
nämliche Kanton immer wenigstens eine ganze Kompagnie

zu stellen habe. Indem daher, und zugleich mit
Rücksicht auf den angemessensten Divisor, die Stärke
der Kompagnie für die reitenden Jäger wieder auf 64
und für die Guiden auf 32 zurückgestellt wird, glaubt
übrigens die Militäraufsichtsbehörde aussprechen zu
dürfen, daß besser gar keine Vermehrung und eher noch
eine Verminderung stattfände, als jene nur in solchem
Maße, wobei sie immer noch weit hinter dem Verhältnisse

zur dringendsten Nothdurft zurückbliebe.
Den Bemerkungen gegen die Einführung einer besondern

Reiterei für den Dienst der Stäbe scheint eine

irrige, oder doch unvollständige, Auffassung des

Antrages zum Grunde zu liegen. Um die Bestimmung
des Guiden zu würdigen, hat man sich die Stäbe nicht
bloß in ruhigen Standquartieren, wo allerdings großen-
theils auch Fußordonnanzen oder besondere Feldpostläufer
den Dienst des Brieftragens versehen könnten und sollten,
sondern in derjenigen Aktivität zu denken, in welche ein

ernstlicher Feldzug, eine in beständiger Bewegung befindliche

Armee, dieselben versetzt; wo daher der Dienst der

Ordonnanzen ebenso wichtig, als schwierig wird; wo
insbesondere jene Ordonnanzen, welche den zu den

mannigfaltigen Besorgungen in Betreff des Marsches
und des Unterkommens der Truppen, in Ansehung der
Vorposten und der Gefechte, ausgesandten Offizieren
des Stabs beigegeben sind, ihnen durch Ausrichtsam-
keit und Pflichttreue, Blick und Takt eine bedeutende

Stütze seyn sollenz wo der Unteroffizier, gleich dem

Offizier, in und außer den Bureaux mit der Menge
der Aufträge beladen wird, welche jeder Augenblick
unvorhergesehener Weise hervorruft; wo der Offizier
den Befehlshabern als Ordonnanzoffizier zu Rekognos-
zirungen und auf das Schlachtfeld folgt u. s. w. Diese
Obliegenheiten ins Auge fassend, wird man es nicht
als einen Verlust ansehen dürfen, wenn das Korps der
Guiden Individuen von einiger Bildung an sich zieht;
vielmehr werden die Befehlshaber Anspruch daraufhaben,
daß ihre Umgebung jedenfalls mit ordentlichen und
zuverlässigen Leuten bestellt werde. Gleiche Leistungen
können offenbar von dem Reiter nicht erwartet werden,
der, einer ganz andern Bestimmung gewiedmet, bloß
für Wachen zum Dienst im Hauptquartiere detaschirt ist:
er wird in der kurzen Zeit überhaupt keinen der Dienste

die das letztere von ihm fordert, gehörig verrichten
lernen, während dagegen seinem Korps aus diesen
Detaschirungen in materieller und moralischer Hinsicht
die verderblichsten Folgen erwachsen. Hat jeder Stab
seine besondere, ihm beständig zugetheilte Reiterabtheilung

so wird er sie schonen lernen, weil die Folgen des
Mißbrauches zu sichtbar werden und auf ihn selbst

zurückfallen; im entgegengesetzten Falle wird der Schaden
immer wieder durch frische Mannschaft verdeckt und
alfo immer größer. — Die Eidgenossenschaft kann, wie
das Ergebniß der letzten Schule von Thun neuerdings
bezeugt, eine recht brauchbare Kavallerie für den Dienst
im Felde bekommen; bleibt dieselbe aber mit beiden
Aufgaben zugleich, und zwar, wie unvermeidlich ist,
dabei vorzugsweise mit dem Dienste bei den Stäben
beladen, so ist ihr das Urtheil gesprochen: sie wird
auf keiner Seite Genüge leisten und folglich wird auch
aller Aufwand fruchtlos seyn, der sie auf eine höhere
Stufe der Ausbildung, als bisher, stellen sollte."

Anmerkungen. Auch über die nothwendige
Vermehrung der Kavallerie auf das Dreifache des
gegenwärtigen Bestandes wurde oben schon gesprochen, und
aufdie nachtheiligen Folgen einer Vernachlaßigung dieser
kostbaren aber wichtigen Waffe aufmerksam gemacht.

Wir könnten daher unter keiner Bedingung eine
Reduktion der Zahl oder des Bestandes der
Kavalleriekompagnien rathsam finden.

Jede Armee-Division bedqrf zu Besorgung des
Vorpostendienstes einige Kavallerie, es müssen aber auch
einige tüchtige Kavalleriekorps in Reserve gehalten werden.

24 Kompagnien reichen zu diesen beiden Zwecken
nur nothdürftig hin. Um so weniger kann ihr Bestand
reduzirt werden, da es eine bekannte Sache ist, wie
bedeutend die Kavallerie bei einem thätigen Feldzuge
in wenigen Wochen sowohl an Pferden als an Mannschaft

zusammenschmilzt.
Aus der Tabelle Nr. III sehen wir, daß die pi-im»

plsn-i einer Kavalleriekompagnie von 64 Mann nicht
weniger als 24 Mann also des Bestandes enthalten

soll.
Ein solches Verhältniß ist wohl bei keiner andern

Europäischen Kavallerie zu finden, und dürfte sich auch
bei uns schwerlich irgend rechtfertigen lassen.

Nach der Tabelle Nr. III des ersten Entwurfs war
das Verhältniß der ?rim« plana von 24 Mann zu einer
Kavallerickompagnie von 80 Mann oder das von Vi« des
Bestandes viel natürlicher.

Die Guidenkompagnien zum Dienste des Generalstabes

scheinen bei vielen Kantonen nicht die Anerkennung
zn finden, die sie wohl verdienen. Sowohl im ersten
als auch in diesem zweiten Berichte hat die Aufsichtsbehörde

ihren Nutzen nnd ihre Nothwendigkeit auf's
klarste bewiesen.

Darum sollte auch hier keine Reduktion des Bestandes

stattfinden. Die zu kleinen Bruchtheile dürften wo
möglich vermieden, und nur halbe oder ganze Kom-
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pagnien biefer ©uiben »orjüglicft »on ben Kantonen,
bie bereitö Ka»aderie ju liefern ftaben, geftedt werben,

©ine treffliche Snftitution bei ber beutfchen Bunbeö*
armee, bie ©rricfttung einer eigenen ©enöbarmerie jur
^anbftabung ber #eereöpolijei, wünfeften wir aueft bei
unferer Slrmee eingefüftrt.

»»©eftarffeftügen.

©ö finb 9»einungen gefaden für Sermeftrung, anbere
für Seruünbemng ber 3aftl ber Kompagnien, noch anbere
für Serftärfung beö Beftanbeö berfelben. Sie ü»ifitär*
aufftebtöbeftörbe geftt inbeffen um fo efter barüber weg,
ba nidjt adein baö Bebürfntß ntcftt einleucfttet, fonbern
jubem bie Slbänbemng in ber einen, wie in ber anbern
SBeife, mit großen ©eftwiertgfeiten für bie Sertegung
auf bte Kantone »erfnüpft wäre.

Stucft auf baö Begehren jweter Kantone, baß ben

©cbarffcftügenfompagnien ebenfo, wie ben Kompagnien
ber ©enietmppen, ßftimrgen jugetfteift werben möcftten,
(ein britter Kanton »erfangt baö Stümticfte für bte Sia»

»atteriefompagnien), fann fie nieftt eingeben. Schwer*
lieh wäre bem babureb bebeutenb »ermeftrten Bebarfe
»on getbeftirurgen afferortö ©enüge ju tftun. Bereitö
»orgefommene gäffe aber beweifen, baß bie ©appeur*
fompagnien hierüber einer befonbem gürforge bebürfen,
weil fte oft ferne »on anbern Gruppen bei gefährlichen
Slrbeiten »erwenbet werben. Sen ©eftarffeftügen, bie
immer mit ber Snfanterie in Berbinbung bleiben (unb
ebenfo ber Ka»aderie), fann bagegen baö benötftigte
arjtlicfte sperfonale leicht auö ben Sataidonö* ober ben

Slmbüfancenchirurgen angewiefen, aueft woftl unter befon*
bem Umftänben für bie Sauer eineö außerorbentlieften
©rforberniffeö fpejted jugetfteift werben."

Slnmerfungen. Ueber feine SBaffe finb bie Stn*

ftebten fo »erfeftieben wie über biefe, fowoftl in Sinfieftt
iftrer 3aftt unb Proportion jum ©anjen, alö auch
in Sinfieftt ihreö Stugenö unb iftrer Serwenbung. —
Siele woden biefe SBaffe jur Spauptwaffe machen unb
hatten bagegen Ka»aderie unb Slrtilterie für überftüffig,
bie Snfanterie nur für Stebenfacfte. Sie Slufficfttöbe*
ftörbe ftütt bagegen bie 3aftf »on 46 Kompagnien ober
4600 Wann für genügenb, ba biefe SBaffe nur ba, wo
fie iftrem eigentftiTmlichen ©ftarafter naeft hingehöre,
alfo nur mit großer ©infebränfung »erwenbet werben
fönne. Sie Sticfttigfeit biefeö ©runbfageö anerfennenb
berechnen wir für eine Bunbeöarmee »on 80000 Wann
nur 48 Kompagnien ober 4800 ü»ann.

Sagegen muß iftre 3aftl bei ber Sanbweftr um fo
größer fepn, ba ein Sbeit beö Sienfteö ber Sanbweftr
bem eigentftümlicften ©ftarafter biefer SBaffe »orjugö*
weife entfprtdjt.

©ine 9»tnoritat ber Slufficfttöbeftörbc brang bei ber
erften Beratftung beö ©ntwurfeö barauf, baß bei jeber
Sägerfompagnie noch ein ©tbarffcbügenjug gebilbet
Werbe, um bie gelbwachen unb SMünfferfetten mit

einigen ©eftarffeftügen ju »erftärfen, ba eö ntcftt
angefte, baß biefe auö ben abgefonberten
©eftarffchügenforpö gejogen unb mit einer
anbern, iftnen fremben SBaffe, nnter frem*
bem Kommanbo »ermifebt werben. — Siefe
SRinoritätömeinung ift in ben §. 136 beö erften ©nt*
wurfö, welcher über bie Bewaffnung ber SOtannfchaft
ftanbeft, aufgenommen unb bem ©utftnben ber ©tänbe
überlaffen. ©ie lautet:

»»gür ben Snfantertft ift bie glinte mit Bajonnet
erforberlicb, ber »ierte ober auch ein fleinerer Sbeil ber
SDtannfcfjaft ber Sägerfompagnien fann mit teieftten
Kugelbücftfen (©tugern) bewaffnet werben tc."

3m jweiten ©ntwurfe ift bagegen biefer ©ag wieber
weggetaffen.

SBir fönnen bie 3nfammenfegung unferer 3ägerfom*
pagnien auö jwei SBaffen mit »erfebiebener Sienftoer*
ricfjtitng ntcftt für ganj jweefmäßig ftatten, obfcfton
wir biefe Bereinigung bei ben Sägern meftrerer beutfchen
Staaten ftnben, wobei aber ju bemerfen tft, baß ber
Sienft ber beutfchen Säger meftr bemjenigen unferer
©eftarffeftügen alö bemjenigen unferer Säger (Tirailleurs)

»erwanbt ift. — Obfcfton biefe Sägerfompag*
nien oft auf längere 3eit ju fernen ©rpebittonen »on
iftren Bataillonen betafeftirt werben, fo bleiben fie in
iftren innern Sienfberftältniffen mit benfelben boeft im
gleichen engen Serbanbe; warum fofften nun nieftt aneft
einjelne ©eftarffeftügenjüge für einige 3eit mit unfern
Sägerfompagnien »erehügt, unb affo unter bie Befehle
eineö Sägeroffijierö geftellt werben bürfen? — Unftreitig
giebt unö biefe Serftärfung uuferer Siraideuröfinie
burdj ©eftarffeftügen ein entfcfjiebeneö Uebergewieftt über
bie feinbliefte. — Slber eö ift um biefen 3wecf ju errei*
eften nieftt nötftig, baß einer »erirrten ungeiftigen Sticft*

tung beö Korpögeiflö, bie ficft leiber noeft ftie unb ba
jeigt, Sorfcftub getftan, unb ber »erberbticfje Keim ben
fie in fich trägt, noch genäftrt werbe, ©o wäre ja
jebe Sereinigung »on Slbtfteifungen »erfebiebener SBaffe«
ju einer Stefognoöjimng gerabeju unmöglich, wenn ber
Ka»aderie* ober ©cftarffcftügenofftjier nidjt unter ben
Befeftlen eineö altem Sägeroffijierö fteften wodte.

"Snfanterie.
Sie Bemerfungen ber Kantonalbeftörben befeftränfen

ficft auf bie gormation, finb aber in biefer Bejieftung
ju mannigfaltig, um ftier jebe befonberö beleucftten ju
fönnen. SKeftrere berfelben ftnben fTcft auf Safef V
berürfjTcfttigt unb jugleich ift in ben §. 5 ber Ueber*

gangöbeflimmungen bai Slngemeffene ftinfiefttfich «ber

Sluöfüftrung ber neuen Beftimmungen aufgenommen.
Bei einem SIntrag ©eftaffftaufenö, ben Batail*

tonen nur 5 anflatt 6 Kompagnien ju geben, fefteint
überfeften ju fepn, baß jebeö Batatdon 2 Sägerfompag*
nien haben folt. ©in in bem ©rlaffe ber Stegierung
»on ©enf befonberö berauögcftobeneö sprojeft bei Qexxn
eibgenöffifeften Oberflen Stuguft Bontemö bringt, in

s? —

pagnien dieser Guiden vorzüglich von den Kantonen,
die bereits Kavallerie zu liefern haben, gestellt werden.

Eine treffliche Institution bei der deutschen Buudes-
armee, die Errichtung einer eigenen Gensdarmerie zur
Handhabung der Heerespolizei, wünschen wir auch bei
unserer Armee eingeführt.

"Scharfschützen.

Es sind Meinungen gefallen für Vermehrung, andere
für Verminderung der Zahl der Kompagnien, noch andere
für Verstärkung des Bestandes derselben. Die
Militäraufsichtsbehörde geht indessen um so eher darüber weg,
da nicht allein das Bedürsuiß nickt einleuchtet, sondern
zudem die Abänderung in der einen, wie in der andern
Weise, mit großen Schwierigkeiten für die Verlegung
auf die Kantone verknüpft wäre.

Auch auf das Begehre» zweier Kantone, daß den
Scharfschützenkompagnien ebenso, wie den Kompagnien
der Genietruppen, Chirurgen zugetheilt werden möchten,
(ein dritter Kanton verlangt das Nämliche für die
Kavalleriekompagnien), kann ste nicht eingehen. Schwerlich

wäre dem dadurck bedeutend vermehrten Bedarfe
von Feldchirurgen allerorts Genüge zu thun. Bereits
vorgekommene Fälle aber beweisen, daß die Sappeur-
kompagnien hierüber einer besondern Fürsorge bedürfen,
weil sie oft ferne von andern Truppen bei gefährlichen
Arbeiten verwendet werden. Den Scharfschützen, die
immer mit der Infanterie in Verbindung bleiben (und
ebenso der Kavallerie), kann dagegen das benöthigte
ärztliche Personale leicht aus den Bataillons- oder den

Ambülancenchirurgen angewiesen, auch wohl unter besondern

Umständen für die Dauer eines außerordentlichen
Erfordernisses speziell zugetheilt werden."

Anmerkungen. Ueber keine Waffe sind die
Ansichten so verschieden wie über diese, sowohl in Hinsicht
ihrer Zahl und Proportion zum Ganzen, als auch
in Hinsicht ihres Nutzens und ihrer Verwendung. —
Viele wollen diese Waffe zur Hauptwaffe machen und
halten dagegen Kavallerie und Artillerie für überflüssig,
die Infanterie nur für Nebensache. Die Aufsichtsbehörde

hält dagegen die Zahl von 46 Kompagnien oder
4666 Mann für genügend, da diese Waffe nur da, wo
sie ihrem eigenthümlichen Charakter nach hingehöre,
also nur mit großer Einschränkung verwendet werden
könne. Die Richtigkeit dieses Grundsatzes anerkennend
berechnen wir für eine Bundesarmee von 86600 Mann
nur 48 Kompagnien oder 4800 Mann.

Dagegen muß ihre Zahl bei der Landwehr um so

größer seyn, da ein Theil des Dienstes der Landwehr
dem eigenthümlichen Charakter dieser Waffe vorzugsweise

entspricht.
Eine Minorität der Aufsichtsbehörde drang bei der

ersten Berathung des Entwurfes darauf, daß bei seder

Jägerkompagnie nock ein Scharfschützenzug gebildet
werde, um die Feldwachen und PlKnklerketten mit

einigen Scharsschützen zu verstärken, da es nicht
angehe, daß diese aus den abgesonderten
Scharfschützenkorps gezogen und mit einer
andern, ihnen fremden Waffe, nnter fremdem

Kommando vermischt werden. Diese
Minoritätsmeinung ist in den §. 136 des ersten
Entwurfs, welcher über die Bewaffnung der Mannsckaft
handelt, aufgenommen und dem Gutfinden der Stände
überlassen. Sie lautet:

"Für den Infanterist ist die Flinte mit Bajonnet
erforderlich, der vierte oder auch ein kleinerer Theil der
Mannschaft der Jägerkompagnien kann mit leichten
Kugelbüchsen (Stutzern) bewaffnet werden?c. "

Im zweiten Entwürfe ist dagegen dieser Satz wieder
weggelassen.

Wir können die Zusammensetzung unserer Jägerkompagnien

aus zwei Waffen mit verschiedener Dienstverrichtung

nicht für ganz zweckmäßig halten, obschon
wir diese Vereinigung bei den Jägern mehrerer deutschen
Staaten finden, wobei aber zu bemerken ist, daß der
Dienst der deutschen Jäger mehr demjenigen unserer
Scharsschützen als demjenigen unserer Jäger (Virgil-
leurs) verwandt ist. — Obschon diese Jägerkompagnien

oft auf längere Zeit zu fernen Erpeditionen von
ihren Bataillonen detaschirt werden, so bleiben sie in
ihren innern Dienstverhältnissen mit denselben doch im
gleichen engen Verbände; warum sollten nun nicht auch
einzelne Scharsschützenzüge für einige Zeit mit unsern
Jägerkompagnien vereinigt, und also unter die Befehle
eines Jägeroffiziers gestellt werden dürfen? — Unstreitig
giebt uns diese Verstärkung uuserer Tirailleurslinie
durch Scharfschützen ein entschiedenes Uebergewicht über
die feindliche. — Aber es ist um diesen Zweck zu erreichen

nicht nöthig, daß einer verirrten ungeistigen Richtung

des Korpsgeists, die sich leider noch hie und da
zeigt, Vorschub gethan, und der verderbliche Keim den
sie in sich trägt, noch genährt werde. So wäre ja
jede Vereinigung von Abtheilungen verschiedener Waffen
zu einer Rekognoszirung geradezu unmöglich, wenn der
Kavallerie- oder Scharfschützenoffizier nicht unter den
Befehlen eines ältern Jägeroffiziers stehen wollte.

"Infanterie.
Die Bemerkungen der Kantonalbehörden beschränken

sich auf die Formation, sind aber in dieser Beziehung
zu mannigfaltig, um hier jede besonders beleuchten zu
können. Mehrere derselben finden sich auf Tafel V
berücksichtigt und zugleich ist in den g. 5 der
Uebergangsbestimmungen das Angemessene hinsichtlich »der

Ausführung der neuen Bestimmungen aufgenommen.
Bei einem Antrag Schaffhausens, den Bataillonen

nur 5 anstatt 6 Kompagnien zu geben, scheint
übersehen zu seyn, daß jedes Bataillon 3 Jagerkompag-
nien haben soll. Ein in dem Erlasse der Regierung
von Genfbesonders herausgehobenes Projekt des Herrn
eidgenössischen Obersten August Bontems bringt, in
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Berbinbung mit anbern Umgejlaltungen, bie Sluffteltung
»on Sägerfompagnien außer ben Bataidonen auö ©rün*
ben in Borfchfag, beren ©ewieftt nieftt ju »erfennen
tft. Scnnocft würbe, naeft bießfeitiger Ueberjeugung,
auö einer fofeften Steuerung bei weitem meftr Stacfttftcit
alö Sortfteif erwaeftfen, tfjetlö wegen ber baberigen
Sermehrung beö Stäberroerfeö, inbem nämlich bie Korn*
manbirenben unb bie Sfbminiftratton ficft mit ber großen
3aftl »on 63 befonbem Sruppenförpem mehr alö fonft
in Berbinbung ju fegen hätten, tfteilö barum, weil,
wie fo mancheö Beifpiel bei anbem SBaffengattungen
jeigt, für ficft befleftenbe Kompagnien feljr an ber Siö*
jiplin ju leiben geneigt fepen. >•

Slnmerfnngen. Siefe SBaffe hat bureft einige
Bcftimmiiitgen beö neuen ©ntwurfeö bebeutenb gewon*
nen. Sie Ungleichheit ber Kompagnienjaftl ber Satail*
tone, inbem bte einen nur 5 bie anbem 6 Kompagnien
entftatten, wirb bureft eine neue 9Dtannfcftaftöfcata bei'
nafte ganj auögegfidjen, ba baö Ueberfcftießenbe ber
Wannfcftaft auöfcfttießftdj ber Snfanterie jufaden fod.

Ser anftrengcnbegelbbienflunb biebarauö folgenben
ftarfen Serlufte bei ben Sägerfompagnien erforbern
notftroenbig bie Stufftedung »on 2 Sägerfompagnien
per Bataidon.

Sebcö 3nfantertebatai(ton foff »on nun an nur einen

Befeftlöftaber mit ?Otajoröraiig haben. — Seffen ©ted*
»ertreter ift ber Slibemajor, ber nun ben ftauptmannö*
grab befleiben muß, unb fTcft baju woftf am heften
eignet.

Sn jebem Bataidon wirb ein SBaffenoffijier aufge*
ftedt, ber fpejted mit ber gürforge für bie Unterhaltung
beö 9»aterieden bei Bataidonö unb beffen SeaufjTcfttt«
gung beauftragt tft. 9jjit biefer ©tede wirb ganj
paffenb bie beö gähnridjö »ercinigt. — Stlö ©ehülfe
wirb ihm ein SBaffenunteroffijier jugetheift. Siefem
wirb bie Beforgung ber SKunition unb ber ©eweljre
abgeftenber ©ofbaten übertragen, er ift jugleicft (Stjef
beö bem Bataidon für ben Sranöport ber ©aißonö
jugetfteilten Srainö.

Sie 3wecfmäßigfeit unb ber große Stugen biefer
Serbefferung finb woftl einfeuefttenb.

"Sertfteilung ber »erfdjiebenen SBaffengat*
tungen auf bie. Kantone.

(§.21, Safein VI—XI).
Sfturgau reftamirt in einer befonbem Senffcftrift

gegen bie 3utfteitung »on Slrtiderie; Slargau möcftte
in ber Butheilung beö Barftrainö adju fleine sparjeden
»ermieben feben; Bern, ©laruö unb ©eftaffbau*
fen maeften ©inwenbung gegen ben iftnen jugefcfttebeneit
Beitrag »on ©uiben; ©olotftum, Safel«Sanb*
feftaft unb ©enf glauben ficft überhaupt für ein ju
ftofteö Betreffniß »on Kaoaderie angelegt.

Shrerfeitö muß bie SKilitäraufficfttöbefjörbe bagegen

ju erwägen gehen, baß fie »on bem, ber Sertheifung

ber Slrtiderie unb ber Ka»aderie, inöbefonbere ber
©uiben, faut Bericftt »om 27. Braeftmonat »origen
Saftreö (©eite 6 unb 7), jum ©runbe gelegten Ser«
tfteifungömaßflabe bureftauö nieftt abweieften fönne, oftne
überftaupt adeö gunbament für biefe Stepartition ber
befdjwerlicftern SBaffen ju »erlieren. SBenn Sfturgau
tnbeffen feine Sorftedungen gerabe barin ju begrünben
fueftt: »»baß bie ©etbfontingentöfcala »ott 1815 unmög«
»»lieft in bemfefben Slugenblicf, in welchem ihre »er*
"tragömäßtge Sauer ju ©nbe geht, noeft wieber ber
»Stuöfefteibung einer fünftigen Beitragöpfticftt »on be*

"fonberer Statur jum ©runbe gelegt werben fönne,"
fo mag jur Beruftigung biefeö Kantonö bienen, baß
naeft bem ©inne beö §. 21 in Berbinbung mit §. 19
in fo fern, alö bte be»orfleftenbe Steoifion ber ©cafa
Seränberungen für bie legtere mit (Tcft bringen wirb,
benen jufolge bie gegenwärtige Sertfteilung ber tafti*
feften ©tnfteiten ber Slrtiderie alö unriefttig erfefteint,
aderbingö aueft eine 3te»ifton biefer Sertfteilung bie

golge baüon fepn mftffe. — gür einmal bleiben fomit
bie fämmtltcften Steffamattonen unberüdftdjtigt, außer
baß bem ©tanbe ©olotftum »on ber iftm jugetfteilten
l/i Kompagnie ©uiben bie Hälfte abgenommen unb biefe
legtere auf Bafef*©tabttftctl, ber in ber erften Ser*
tfteilung übergangen war, übertragen wirb (Safel X).

©ö feljnen ferner bie Kantone ©olotfturn unb
©cbaffbaufen bie iftnen jugemutftete Sfteilnaftme an
ber ©tedung »on ©eftarffeftügen ab, unb ber Kanton
3ug beruft ficft barauf, baß fein biöfterigeö Betreffniß
»on 2 Kompagnien ©eftarffeftügen außer ader spropor*
tion ju groß fep, inbem eö nieftt weniger afö % beö

ganjen Kontingenteö betrage. Siefer Steffamation ju
entfpreeften, waltet feine ©eftwiertgfeit ob, ba einer*
feitö bie Sertfteilung ber ©eftarffeftügen auf feinem
beftimmten ü»aßftabe beruht, anberfeitö bie ©tänbe
Bern nnb Slargau, bei ber bort fterrfeftenben befon*
bem Sorliebe für biefe SBaffe unb nach bem Serftält*
niffe bei biöherigen ©eftarffeftügen* jum Snfanterie*
fontingent, gar woftf im gade finb, bie betreffenben
3 Kompagnien ehenfadö noeft ju überneftmen. Sie bieß*
fädigen Slbänberungen ftnben ficft auf Safel VI unb X
eingetragen, fo wie biejenigen, bie bamit für ben ad*
fettigen Beftanb ber Snfanteriefontingente fterüorgefjen
unb erwünfeftterweife ju einer bebeutenben Serminbe*

rung ber 3aht ber Sataidone mit bloß 5 Kompagnien
füftren, auf Safef VI unb XI.

(§. 31. b.)

Sluf eine Semerfung beö ©tanbeö Sujern enblicft
wirb baö ju 2 Kompagnien angefegte Slrtidericbetreff*
niß beöfefben in ber erften Sanbweftre, »erbältnißmäßig
feineö nur bie gfeiefte Rabl »on Kompagnien für bie

Bebienung »on Batterien betragenben Kontingenteö jur
Bunbeöarmee, auf 1 Kompagnie berabgefegt, wai
jur gofge hat, baß aueft bie ©efammtjaftl ber Slrtil*
leriefompagnien ber erften Sanbweftre pon 23 auf 22
jurücfgeftt."

SZ

Verbindung mit andern Umgestaltungen, die Aufstellung
von Jägerkompagnien außer den Bataillonen aus Gründen

in Vorschlag, deren Gewicht nicht zu verkennen
ist. Dennoch würde, nach dießseitiger Ueberzeugung,
aus einer solchen Neuerung bei weitem mehr Nachtheil
als Vortheil erwachsen, theils wegen der daherigen
Vermehrung des Raderwerkes, indem nämlich dieKom-
mandirenden und die Administration sich mit der großen
Zahl von 63 besondern Truppenkörpern mehr als sonst
in Verbindung zu setzen hätten, theils darum, weil,
wie so manches Beispiel bei andern Waffengattungen
zeigt, für sich bestehende Kompagnien sehr an der
Disziplin zu leiden geneigt seyen."

Anmerkungen. Diese Waffe hat durch einige
Bestimmungen des neuen Entwurfes bedeutend gewonnen.

Die Ungleichheit der Kompagnienzahl der Bataillone,

indem die einen nur 5 die andern 6 Kompagnien
enthalten, wird durch eine neue Mannschaftsscala
beinahe ganz ausgeglichen, da das Ueberschießende der
Mannschaft ausschließlich der Infanterie zufallen soll.

Der anstrengende Felddienst und die daraus folgenden
starken Verluste bei deu Jägerkompagnien erfordern
nothwendig die Aufstellung von 2 Jägerkompagnien
per Bataillon.

Jedes Jnfanteriebataillon foll von nun an nur einen

Befehlshaber mit Majorsrcing haben, — Dessen
Stellvertreter ist der Aidemajor, der nun den Hauptmannsgrad

bekleiden muß, und sich dazu wohl am besten

eignet.
In jedem Bataillon wird ein Waffenoffizier aufgestellt,

der speziell mit der Fürsorge für die Unterhaltung
des Materiellen des Bataillons und dessen Beaufsichtigung

beauftragt ist. Mit dieser Stelle wird ganz
passend die des Fähnrichs vereinigt. — Als Gehülfe
wird ihm ein Waffenunteroffizier zugetheilt. Diesem
wird die Besorgung der Munition und der Gewehre
abgehender Soldaten übertragen, er ist zugleich Chef
des dem Bataillon für den Transport der Caißons
zugetheilten Trains.

Die Zweckmäßigkeit und der große Nutzen dieser
Verbesserung sind wohl einleuchtend.

"Vertheilung der verschiedenen Waffengat¬
tungen auf die Kantone.

(S. 21, Tafeln VI—XI).
Thurgau reklamirt in einer besondern Denkschrift

gegen die Zutheilung von Artillerie; Aargau möchte
in der Zutheilung des Parktrains allzu kleine Parzellen
vermieden sehen; Bern, Glarus und Schaffhausen

machen Einwendung gegen den ihnen zugeschiedenen
Beitrag von Guiden; Solothurn, Basel-Landschaft

und Genf glauben sich überhaupt für ein zu
hohes Bctreffniß von Kavallerie angelegt.

Ihrerseits muß die Militäraufsichtsbehörde dagegen
zu erwägen geben, daß sie von dem, der Vertheilung

der Artillerie und der Kavallerie, insbesondere der
Guiden, laut Bericht vom 27. Brachmonat vorigen
Jahres (Seite 6 und 7), zum Grunde gelegten Ver-
theilungsmaßstabe durchaus nicht abweichen könne, ohne
überhaupt alles Fundament für diefe Repartition der
beschwerlichern Waffen zu verlieren. Wenn Thurgau
indessen seine Vorstellungen gerade darin zu begründen
sucht: "daß die Geldkontingentsscala von 1815 unmög-
"lich in demselben Augenblick, in welchem ihre ver-
"tragsmäßigc Dauer zu Ende geht, noch wieder der

"Ausscheidung einer künftigen Beitragspflicht von
besonderer Natur zum Grunde gelegt werden könne,"
so mag zur Beruhigung dieses Kantons dienen, daß
nach dem Sinne des S. 21 in Verbindung mit §. 19
in so fern, als die bevorstehende Revision der Scala
Veränderungen für die letztere mit sich bringen wird,
denen zufolge die gegenwärtige Vertheilung der taktischen

Einheiten der Artillerie als unrichtig erscheint,
allerdings auch eine Revision dieser Vertheilung die

Folge davon seyn müsse. — Für einmal bleiben somit
die sämmtlichen Reklamationen unberücksichtigt, außer
daß dem Stande Solothurn von der ihm zugetheilten
l/4 Kompagnie Guiden die Hälfte abgenommen und diefe
letztere aufBasel-Stadttheil, der in der ersten
Vertheilung übergangen war, übertragen wird (Tafel X).

Es lehnen ferner die Kantone Solothurn und
Schaffhausen die ihnen zugemuthete Theilnahme an
der Stellung von Scharfschützen ab, und der Kanton
Zug beruft sich darauf, daß sein bisheriges Betreffniß
von 2 Kompagnien Scharsschützen außer aller Proportion

zu groß sey, indem es nicht weniger als 2/5 des

ganzen Kontingentes betrage. Dieser Reklamation zu
entsprechen, waltet keine Schwierigkeit ob, da einerseits

die Vertheilung der Scharfschützen auf keinem
bestimmten Maßstabe beruht, anderseits die Stände
Bern nnd A arg au, bei der dort herrschenden besondern

Vorliebe für diese Waffe und nach dem Verhältnisse

des bisherigen Scharfschützen- zum Jnfanterie-
kontlngent, gar wohl im Falle sind, die betreffenden
3 Kompagnien ebenfalls noch zu übernehmen. Die dieß-
fälligen Abänderungen finden sich auf Tafel VI und X
eingetragen, so wie diejenigen, die damit für den
allseitigen Bestand der Jnfanteriekontingente hervorgehen
und erwünschterweise zu einer bedeutenden Verminderung

der Zahl der Bataillone mit bloß 5 Kompagnien
führen, auf Tafel VI und XI.

(§. 31. K.)

Auf eine Bemerkung des Standes Luzern endlich
wird das zu 2 Kompagnien angesetzte Artilleriebetreff-
niß desselben in der ersten Landwehre, verhältnißmäßig
seines nur die gleiche Zahl von Kompagnien für die
Bedienung von Batterien betragenden Kontingentes zur
Bundesärmee, auf 1 Kompagnie herabgesetzt, was
zur Folge hat, daß auch die Gesammtzahl der
Artilleriekompagnien der ersten Landwehre von 23 auf 22
zurückgeht. "
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31 n m e r f u n g e n. Sie Sertfteitung ber Strtideriefom*
pagnien unb ber ©efeftüge auf bie Kantone ftnben wir
nieftt ganj naeft einem btdtgen SOtaßftabe.

Son Sfturgau, wetefteö nur 2 Kanonen befigt, wirb
jegt bie ©tedung »on 2 Strtideriefompagnien nebft einer
©eeftöpfünberbatterie Perlangt, ©eftaffftaufen bagegen
biefeö Strtideriefontingentö, baö eö biö jegt ftedte, ent*
taflet. Sfturgau bringt bereitö große Opfer, bamit eö

fein Kontingent in Orbnung fteflen fönne. Saö tftur*
gauifefte Kontingent Perbient aber baö Sob ju ben beften

ju geftören unb beweiöt, baß aueft mit geringen SDtitteln
Piefeö geteiftet werben fönne.

Sfl ber »erbältnißmäßig »iet opulentere ©tanb
©eftaffftaufen nidjt aueft ferner in ber Sage, fein Slrtil*
leriefontingent ju (teden?

Sefftn wirb eine ©edjöpfünberbatterie nebft einer
Slrtidertefompagnie jugetfteilt. ©oPief wir wiffen, ent*
ftült baö 3engftauö biefeö ©tanbeö gegenwärtig nur
einige wenige ©efeftüge.

Bafel «Sanbfcftaft ift bei ber Sfteilung fowoftt mit
gelb* alö spofttionögefcftüg reiefttieft »erfeften worben,
wirb aber nur jur ©tedung »on 2 3wölfpfünberfanonen
unb 4 Sierunbjwanjigpfünberftaubigen perpfltcfttet.

Sa biefer ©tanb bereitö eine feftöne Slrtideriefom*
pagnie organifirt ftat, unb einen großen Sorratft alter
Sierpfünberfanonen befigt, bie leieftt umgefcbmofjen wer*
ben fönnen, fo bürfte iftm ganj bidig bie Sieferung
einer ©eeftöpfünberbatterie jum gelbgefcftüg übertragen
werben.

Seffin unb Sippenjeff Stußer*9tftoben fönnten bagegen
eine britte unb Pierre ©ebirgöbatterie oftne Stnftrengung
fteffen, wenn bie 3ahl ber ©ebirgöbatterien überhaupt
permeftrt, iftr Seflanb aber auf »ier ©efeftüge rebujirt
würbe.

SBenn eö mögtieft wäre fodten auö oben angegebenen
©rünben, »orjüglicft nur benjenigen Kantonen ©uiben
jugetfteift werben, bie bereitö Kaöaderie fleden, bamit
jene nieftt ju feftr jerfpfirtert würben, ©ö wäre nidjt un*
beteftrenb gewefen, bie ©rünbe Bernö, auö benen eö

gegen 3ntfteilung »on ©uiben proteftirte in obigem
Berichte betgefegt ju feften, benn auf ber $anb liegen
fie nieftt.

3m Saftre 1339, alö baö bebrängte Bern bie SBalb*
fantone unb baö eng »erbünbete ©olotfturn um ,£>ülfe

naeft Saupen mahnte, ba fanbte biefe treue Bunbeö*
(labt, obfcfton fie felbft bebroht war, 80 geftamifdde
Sieiter. Segt heute nun glaubt ©olotfturn nieftt mehr im
©tanbe ju fepn, ber ©ibgenoffenfeftaft 80 Stetter ju
fleden?

Ser Kanton Bafel ftätte bii ju feiner Srennung
3 Kompagnien Steifer, bie im 3aftre 1826 bie ©tärfe
»on 220 Wann erreieftten, »on benen woftl 2/j ber
Sanbfcftaft angeftörten. SBaö »or wenigen Saftren
geteiftet werben fönnte, wirb noeft jegt möglieft fepn.
©enf befigt bereitö eine ganje geübte Kaoaderiefom*
pagnie.

Söir ftaben auö ben Kantonen ©olotfturn unb ©eftaff*
ftaufen feftön befränjte SBagen »od rüftiger ©djügen
ju ben eibgenöffifeften ©ehügenfeften nach Bafel, Bern
unb 3üricb fahren feljen. Wan fodte meinen, baß ficft
biefe S»ünner nidjt nur in feftlicftem 3uge, fonbern
aueft in ben Steiften unferer eibgenöffifeften ©eftarffeftügen
waefer auöneftmen würben.

"getbmufifen.
(§. 22. d.)

Son meftrem ©eiten wirb auf ©infeftränfung ber
3abl ober ber ©tärfe ber gefbmnftfen angetragen,
hierfeitö aber bafür gehatten, baß bie ÜRufffen bem
©olbaten einen in ben 9Dtüftfalen unb ©ntbeftmiffen
beö Kriegölebenö ju wünfcftenöwertfteö Sabfaf gewüft*
ren, um fte iftm meftr, alö Stotft tftut, »orjuentftatten.
Uebrigenö werben bie näftern Beflimmungen nieftt.
fowoftt »on ben adgemeinen, ali »on ben Kantonal*
organifationen jn treffen fepn."

"Komponirte Bataillone »on Bafet*©tabt*
unb Safet*Sanbtfteif.

(§. 24, Safet XI.)
Safet*©tabttfteit giebt bie ©eftwierigfeiten ju

bebenfen, wefefte unter ben obwaftenben Serftältniffen
bie Sereinigung ber Sufantcriefompagnien beiber Kan* j

tonötfteile in ben nämlicften Bataidonen fter»ormfen'
müßte. SBirflicft wäre ber Ucbelftanb fo in bie Siugen
fadenb, baß ber eibgenöffifefte Kriegöratft im ficft erge*
benben gade gewiß nieftt ermangeln würbe, »on ber
iftm eingeräumten Sodmaeftt ©ebraueft ju maeften, um
baö Kontingent »on Bafel *©tabttheil für einmal an*
beröwo anjufcftließen. Siefe StücffTcftt aber roirb in
ber gotgejeit fdjwinben, wo ftingegen eine beftnttt»e
Seränberung ber ©intfteifung nieftt auöjumitteln ift,
oftne auf Unjuträglicftfetten anberer Slrt ju flößen,,
wefefte nie, auö bein SBege ju räumen fepn würben."

»»Stumm er irung ber taftifeften ©in bei ten.

(§. 26.)

Sie in Stnwnrf gebrachte nnb wirftieft aufgenom*
mene bfeibenbc Stummerirung ber taftifeften ©infteiten
fefteint wenigftenö für bie gute Orbnung in ber Stbmi*

niftration Sortfteile barjubieten, ba jeber Sruppenförper
fefton gleicft »om Slugenblide beö ©intritteö in ben eibge*
ttöffifcfjen Sienfl an mit feiner Stummer bejeieftnet fepn
fod, aber biefelbe gemeiniglicft erft fpäter erftalten
fann/ wenn bei gletcftjeitigen Slufgeboten juPorberft
bie golgeorbnung beö ©intritteö auögemittelt wer*
ben foff."

31 n m e r f u n g e n. Sie Stummerirung ber Snfanterie*
bataidonö unb ber Kompagnien ber übrigen SBaffen
fefteint unö noeft größere Sortfteite barjubieten, wenn
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Anmerkungen. Die Vertheilung der Artilleriekompagnien

und der Geschütze auf die Kantone finden wir
nicht ganz nach einem billigen Maßstabe.

Von Thurgau, welches nur 2 Kanonen besitzt, wird
jetzt die Stellung von 2 Artilleriekompagnien nebst einer
Sechspfüttderbatterie verlangt, Schaffhausen dagegen
dieses Artilleriekontingents, das es bis jetzt stellte,
entlastet. Thurgau bringt bereits große Opfer, damit es
sein Kontingent in Ordnung stellen könne. Das thur-
gauische Kontingent verdient aber das Lob zu den besten

zu gehören und beweist, daß auch mit geringen Mitteln
vieles geleistet werden könne.

Ist der verhältnißmäßig viel opulentere Stand
Schaffhausen nicht auch ferner in der Lage, sein
Artilleriekontingent zu stellen?

Tessin wird eine Sechspfünderbatterie nebst einer
Artilleriekompagnie zugetheilt. Soviel wir wissen,
enthält das Zeughaus dieses Standes gegenwärtig nur
einige wenige Geschütze.

Basel-Landschaft ist bei der Theilung sowohl mit
Feld- als Positionsgeschütz reichlich versehen worden,
wird aber nur zur Stellung von 2 Zwölfpfünderkanonen
und 4 Vierundzwanzigpfünderhaubitzen verpflichtet.

Da dieser Stand bereits eine schöne Artilleriekom-
pagnie organisirt hat, und einen großen Vorrath alter
Vierpfünderkanonen besitzt, die leicht umgeschmolzen werden

können, so dürfte ihm ganz billig die Lieferung
einer Sechspfünderbatterie zum Feldgeschütz übertragen
werden.

Tessin und Appenzell Außer-Rhoden könnten dagegen
eine dritte und vierte Gebirgsbatterie ohne Anstrengung
stellen, wenn die Zahl der Gebirgsbatterien überhaupt
vermehrt, ihr Bestand aber auf vier Geschütze reduzirt
würde.

Wenn es möglich wäre sollten aus oben angegebenen
Gründen, vorzüglich nur denjenigen Kantonen Guiden
zugetheilt werden, die bereits Kavallerie stellen, damit
jene nicht zu sehr zersplittert würden. Es wäre nicht
unbelehrend gewesen, die Gründe Berns, aus denen es

gegen Zutheilung von Guiden protestirte in obigem
Berichte beigesetzt zu sehen, denn auf der Hand liegen
sie nicht.

Im Jahre 1339, als das bedrängte Bern die
Waldkantone und das eng verbündete Solothurn um Hülfe
nach Laupcn mahnte, da sandte diese treue Bundesstadt,

obschon sie selbst bedroht war, 89 geharnischte
Reiter. Jetzt heute nun glaubt Solothurn nicht mehr im
Stande zu seyn, der Eidgenossenschaft 80 Retter zu
stellen?

Der Kanton Basel hatte bis zu seiner Trennung
3 Kompagnien Reiter, die im Jahre 1826 die Stärke
von 220 Mann erreichten, von denen wohl ^ der
Landschaft angehörten. Was vor wenigen Jahren
geleistet werden konnte, wird noch jetzt möglich seyn.
Genf befitzt bereits eine ganze geübte Kavallerickompagnie.

Wir haben aus den Kantonen Solothurn und Schaffhausen

schön bekränzte Wagen voll rüstiger Schützen
zu den eidgenössischen Schützenfesten nach Basel, Bern
und Zürich fahren sehen. Man sollte meinen, daß sich
diese Männer nicht nur in festlichem Zuge, sondern
auch in den Reihen unserer eidgenössischen Scharfschützen
wacker ausnehmen würden.

"Feldmusiken.
(§. 22. <I.)

Von mehrern Seiten wird auf Einschränkung der
Zahl oder der Stärke der Feldmusiken angetragen,
hierseits aber dafür gehalten, daß die Musiken dem
Soldaten einen in den Mühsalen und Entbehrnissen
des Kriegslebens zu wünschenswerthes Labsal gewähren,

nm sie ihm mehr, als Noth thnt, vorzuenthalten.
Uebrigens werden die nähern Bestimmungen nicht,
sowohl von den allgemeinen, als von den
Kantonalorganisationen zu treffen seyn."

"Komponirte Bataillone von Basel-Stadt-
und Basel-Landtheil.

(§ 24, Tafel XI.)
Basel-Stadttheil giebt die Schwierigkeiten zu

bedenken, welche unter den obwaltenden Verhältnissen!
die Vereinigung der Jnfanteriekompagnien beider Kan- j

tonstheile in den nämlichen Bataillonen hervorrufen
müßte. Wirklich wäre der Uebelstand so in die Augen
fallend, daß der eidgenössische Kriegsrath im sich
ergebenden Falle gewiß nicht ermangeln würde, von der
ihm eingeräumten Vollmacht Gebrauch zu machen, um
das Kontingent von Basel-StadttKeil für einmal
anderswo anzuschließen. Diese Rücksicht aber wird in
der Folgezeit schwinden, wo hingegen eine definitive
Veränderung der Eintheilung nicht auszumitteln ist,
ohne auf Unzutraglichkeiten anderer Art zu stoßen,,
welche nie. aus dem Wege zu räumen seyn würden. "

"Nummerirung der taktischen Einheiten.
(§. 26.)

Die in Anwurf gebrachte und wirklich aufgenommene

bleibende Nummerirung der taktischen Einheiten
scheint wenigstens für die gute Ordnung in der
Administration Vortheile darzubieten, da jeder Truppenkörper
schon gleich vom Augenblicke des Eintrittes in den
eidgenössischen Dienst an mit seiner Nummer bezeichnet seyn
soll, aber dieselbe gemeiniglich erst später erhalten
kann, wenn bei gleichzeitigen Aufgeboten zuvorderst
die Folgeordnung des Eintrittes ausgemittelt werden

soll,"

Anmerkungen. Die Nummerirung der Infanterie-
bataillons und der Kompagnien der übrigen Waffen
scheint uns noch größere Vortheile darzubieten, wenn
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fie nicht erft bei einem Slufgebote, fonbern fefton jegt
in griebenöjett auf bie Bunbeöarmee angemenbet würbe,
©ö ift woftl »orauöjufegen, baß in 3ufunft bie Kan*
tone ben Beftanb iftrer Stuöjüger ganj iftrem betref*
fenben Kontingente jur Bunbeöarmee anpaffen werben.
Sie Bunbeöbebörbe ftat ficft nieftt an bie Stummerfolge
ju ftalten, fonbern bietet Sruppen auf, wo fie eö für
gut unb nötftig ftnbet.

Sluö meftrern Bataidonö Snfanterie »on unbeftimm*
ter 3ahl werben Brigaben gebtlbet. Siefe fönnen wieber
in ftalhe Brigaben eingetfteilt werben. — Sa wir biöfter
feine Unterahtfteilung in Stegimenter ftatten, fo ift biefe
©tntfteitung in #albbrigaben, bie berjenigen in Stegi*
menter »odfommen entfpricftt, ganj jweefmäßig.

9Keftrere Snfanteriebrigaben, in Berbinbung mit
Stbtfteitungen anberer SBaffen bitben unter gemeinfeftaft*
liebem Kommanbo eine SlrmeebittijTon.

Sie 3ttfamtnenfegung ber Brigaben jtnb Sioifionen
ift bem Oberbefeblöftaber ber eibgenöffifeften Slrmee,
wenn biefer noeft nicht befiedt ift, bem eibgenöffifeften
Kriegöratfte übertragen.

©ibgenöffifefter ©tab. — Beftanb ber
»erfeftiebenen Slbtfteitungen.

(§. 36.)

©inige Slnträge für Serminbemng ber 3aftf ber
Offijiere in einjelnen Slbtheilungen beö eibgenöffifeften
©tabeö, unb für Sermeftrung in anbern, glaubt bte
SDttlitäraufficfctöbeftörbe mit ber Serficfternng befeitigen

ju bürfen, baß bie Stnfüge ficft überall auf bie genau
berechnete bloße Stotftbnrft befeftränfen.

Slbgeänberte Benennung für bte Offijiere
beö ©enerafftabö.

(§. 36.)

Sie Benennung »on Offijier en bei ©enerat*
flabö für bie neu in ben eibgenöffifeften ©tab ein*
geführte Slbtfteilung fotefter eibgenöffifefter Offijiere,
welchen im ©eneralftabe ber Slrmee unb ben SioifTonö*
ftaben junäcftft bai gaeft ber Operationen jugetfteift
werben fod, unb »on welcften ju bem ©nbe »orjugö*
weife eine umfaffenbe miffenjcftaftficfje, fowie praftifefte
Btfbung ju perfangen ift, fefteint, einigen ber einge*

gangenen Bemerfungen jufolge, Begriffööerwecbfefun*
gen fterbeijufüftren. Slderbingö fodte aueft biefe Slbtftei*
lung einen Stanten tragen, ber in ihr gewiffermaßen
eine befonbere SBaffengattung unterfefteibet, unb in
©rmangelnng einer bejeiebnenbern wirb nun bie gebaeftte
Benennung um fo efter in bie, auch in anbern Slrmeen
nodj »orfommenbe, »on Offijieren beö Ouar*
tiertneifterftabö umgeänbert, ba ber Beamtete,
ber laut §§. 119 unb 120 bie auf baö gacb bejügticften
abminiftratiöen Slngelegenbetten beforgt unb wirftieft
ber Slbtfteilung »orfteftt, fotange bie Offijiere nieftt jum

afti»en Sienft abgerufen finb, »»Oberftquartiermeifter"
genannt wirb. Sn ber Uebertragung in'ö granjöfTfcfte
wirb bagegen bie Benennung „Corps detat major"
ju gebrauchen fepn."

Stnmerfung. Sie ©pejiatifTrung ber eigentlich
wiffenfcftaftlicften Slbtfteifung beö ©eneralftahö bureft
einen befonbem Stamen ifl oftne 3weifet woftf am spiag.
Stur bünfte unö, baß ftatt beö bloßen »Ouartiermei*
fterftabö" baö aueft im Stuölanb gebräuefttieftere »»©e«

neralquartiermeiflerflab" beffer paßte Ser Sluöbrucf
"Ouartiermeiflerftab" oftne jene Bräffra möcftte leieftt,
ba bie ©ftarge Ouartiermeifler in einem ganj anbern
©inne in ber Organifation eriftirt, etwaö ©efttefeö
befommen.

"©cftarffcftügenflab.
(§§. 36 unb 42 e.)

Sie Seftörben »on Bern unb Slargau fegen
großen SBertft barauf, ba^ im eibgenöffifeften ©tab ein
befonberer ©eftarffeftügenftab aufgeftedt werbe, unb
nieftt weniger ftnbet biefer SBunfcft aueft Slnflang bei
ber ÜKeftrjaht ber bermaligen SKitgtieber ber ÖRilitär*
aufjTcfttöbebörbe. SBenn gleicft bie ber Sttbung beö
eibgenöffifeften ©tabeö jü ©runbe tiegenbe 3bee nicht
nur nieftt auöfcftließt, fonbern notftwenbiger SBeife in
ficft faßt, baß bie Stbthetlung beö großen Stabei,
gfeteftwie fte überftaupt aden SBaffengattungen offen
ftefte, fo inöbefonbere aueft ©cftarffcftügenoffijiere aller
©rabe aufjnneftmen, unb bei Sluffledung ber Slrmee
an ben ©eneralftab, adenfadö aueft an bie Si»iftonö*
unb Brigabenabjutanturen unb jum Kommanbo über
©eftarffeftügenbataidone abjugeben habe; fo bürfte ben*
noeft mit bem ©ewieftte, wefcfteö biefer »orjugöweife
nationalen SBaffe im Bunbeöfteere beijulegen ift, faum
ju »ereinbaren fepn, wenn fie nieftt ebenfadö gleich
ben übrigen frieden SBaffengattungen im Slrmeeftabe
befonberö repräfentirt wäre. Sie Kantonatmifitär*
organifationen geben iftr folefte befonbere ©täbe, unb
eö fefttt nieftt an Seifpielen »on namftaftem Serbienfie
berfelben um bie Seroodfommnung ber SBaffe; aber
im Sldgemeinen geftt ber ©cbarffchüge bem ©ofbat
anberer SBaffen an tüchtiger Stuöbilbung für ben Krieg
noch feineöwegö »oran, unb ber Sntpulö ju fräftigerm
gortfehreiten wirb eben »on bem befonbem eibgenöffi*
feften ©cftarffcftügenflab, in Berbinbung mit einer eben*

fadö befonbem beftänbigen eibgenöffifeften Oberaufficftt,
auögeften muffen."

Stnmerfung. ©emiß ift bie ©infüftrung biefeö
befonbem ©taböjweigö ein richtiger ©ebanfe — gerabe
auö ben am ©djfuß ber Beriobe angeführten ©rünben.
SBiff man aufriefttig fepn, fo fann man nieftt tängnen,
baß unfern ©tftweijerfcbarffeftügen baö,©olbatifefte
noeft befonberö feft.lt unb bafj unter biefem Korpö am

— ÄS —

sie nicht erst bei einem Aufgebote, sondern schon jetzt
in Friedenszeit auf die Bundesarmee angewendet würde.
Es ist wohl vorauszusetzen, daß in Zukunft die Kantone

den Bestand ihrer Auszüger ganz ihrem
betreffenden Kontingente zur Bundesarmee anpassen werden.
Die Bundesbehörde hat sich nicht an die Nummerfolge
zu halten, fondern bietet Truppen auf, wo sie es für
gut und nöthig findet.

Aus mehrern Bataillons Infanterie von unbestimmter

Zahl werden Brigaden gebildet. Diese können wieder
in halbe Brigaden eingetheilt werden. — Da wir bisher
keine Unterabtheilung in Regimenter hatten, so ist diese

Eintheilung in Halbbrigaden, die derjenigen in
Regimenter vollkommen entspricht, ganz zweckmäßig.

Mehrere Jnfanteriebrigaden, in Verbindung mit
Abtheilungen anderer Waffen bilden unter gemeinschaftlichem

Kommando eine Armeedivision.
Die Zusammensetzung der Brigaden und Divisionen

ist dem Oberbefehlshaber der eidgenössischen Armee,
wenn dieser noch nicht bestellt ist, dem eidgenössischen

Kriegsrathe übertragen.

Eidgenössischer Stab. — Bestand der
verschiedenen Abtheilungen.

(§. 36.)

Einige Anträge für Verminderung der Zahl der
Offiziere in einzelnen Abtheilungen des eidgenössischen
Stabes, und für Vermehrung in andern, glaubt die
Militäraufsichtsbehörde mit der Versicherung beseitigen

zu dürfen, daß die Ansätze sich überall auf die genau
berechnete bloße Nothdurft beschränken.

Abgeänderte Benennung für die Offiziere
des Generalstabs.

(S- 36.)

Die Benennung von Offizieren des Generalstabs

für die neu in den eidgenössischen Stab
eingeführte Abtheilung solcher eidgenössischer Offiziere,
welchen im Generalstabe der Armee und den Divisions-
stäben zunächst das Fach der Operationen zugetheilt
werden soll, und von welchen zu dem Ende vorzugsweise

eine umfassende wissenschaftliche, sowie praktische
Bildung zu verlangen ist, scheint, einigen der
eingegangenen Bemerkungen zufolge, Begriffsverwechselungen

herbeizuführen. Allerdings sollte auch diese Abtheilung

einen Namen tragen, der in ihr gewissermaßen
eine besondere Waffengattung unterscheidet, und in
Ermangelung einer bezeichnender« wird nun die gedachte
Benennung um so eher in die, auch in andern Armeen
noch vorkommende, von Offizieren des Quar-
tiermeisterstabs umgeändert, da der Beamtete,
der laut SS. 119 und 120 die auf das Fach bezüglichen
administrativen Angelegenheiten besorgt und wirklich
der Abtheilung vorsteht, solange die Offiziere nicht zum

aktiven Dienst abgerufen sind, "Oberstquartiermeister"
genannt wird. In der Uebertragung in's Französische
wird dagegen die Benennung „öorizs à etat major"
zu gebrauchen seyn."

Anmerkung. Die Spezialisirung der eigentlich
wissenschaftlichen Abtheilung des Generalstabs durch
einen besondern Namen ist ohne Zweifel wohl am Platz.
Nur dünkte uns, daß statt des bloßen "Quartiermeisterstabs"

das auch im Ausland gebräuchlichere „
Generalquartiermeisterstab" besser paßte Der Ausdruck
"Quartiermeisterstab" ohne jene Prafira möchte leicht,
da die Charge Quartiermeister in einem ganz andern
Sinne in der Organisation eristirt, etwas Schiefes
bekommen.

"Scharfschützenstab.
(gg. 36 und 42 e.)

Die Behörden von Bern und Aargau setzen

großen Werth darauf, daß im eidgenössischen Stab ein
besonderer Scharsschützenstab aufgestellt werde, und
nicht weniger findet dieser Wunsch auch Anklang bei
der Mehrzahl der dermaligen Mitglieder der
Militäraufsichtsbehörde. Wenn gleich die der Bildung des
eidgenössischen Stabes zu Grunde liegende Idee nicht
nur nicht ausschließt, sondern nothwendiger Weise in
sich faßt, daß die Abtheilung des großen Stabes,
gleichwie sie überhaupt allen Waffengattungen offen
stehe, so insbesondere auch Scharsschützenoffiziere aller
Grade aufzunehmen, und bei Aufstellung der Armee
an den Generalstab > allenfalls auch an die Divisionsund

Brigadenadjutanturen und zum Kommando über
Scharfschützenbataillone abzugeben habe; so dürfte
dennoch mit dem Gewichte, welches dieser vorzugsweise
nationalen Waffe im Bundesheere beizulegen ist, kaum
zu vereinbaren seyn, wenn sie nicht ebenfalls gleich
den übrigen speziellen Waffengattungen im Armeestabe
besonders repräsentirt wäre. Die Kantonalmilitärorganisationen

geben ihr solche besondere Stäbe, und
es fehlt nicht an Beispielen von namhaftem Verdienste
derselben um die Vervollkommnung der Waffe; aber
im Allgemeinen geht der Scharfschütze dem Soldat
anderer Waffen an tüchtiger Ausbildung für den Krieg
noch keineswegs voran, und der Impuls zu kräftigerm
Fortschreiten wird eben von dem besondern eidgenössischen

Scharfschützenstab, in Verbindung mit einer ebenfalls

besondern beständigen eidgenössischen Oberaufsicht,
ausgehen müssen."

Anmerkung. Gewiß ist die Einführung dieses
besondern Stabszweigs ein richtiger Gedanke — gerade
aus den am Schluß der Periode angeführten Gründen.
Will man aufrichtig seyn, so kann man nicht laugnen,
daß unsern Schweizerscharfschützen das,S old «tische
noch besonders fehlt und daß unter diesem Korps am
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meiften Begriffe eriftiren, bie einem reeftt energifefteu
friegömäßigen ©ebraueft unferer ©treitmittef etmaö ju
feftr entgegen finb. SBoftl ftetlt ben ©cftarffdjügen feine
SBaffe in ein felbftflänbtgeö, freiereö Serbältniß; aber

bieß ftat feine ©renjen, unb ber ©inftuß ber ein eigener
©tab biefer SBaffe auöübte, foffte, barf man ftoffen,
auf bie Beacfttung biefer ©renjen beim Korpö günftig
einwirfen.

»»Kriegöjaftlmeifter.
(§§.36, 42 unb 53.)

Sie grage wegen Sluffteltung eineö Kriegöjablmet*
fterö ift nur »on 3nricfj unb ©laruö, »on bem

einen »erneinenb, »on bem anbern bejaftenb, biejenige
in Betreff ber bureft biefe Beamtung in noeft unbe*

ftimmter SBeife beabfTefttigten Kontrodirung beö Kriegö*
fommiffariateö nur »on bem tegtern baftin, baß bie

Kontrode auf ben Serbraucft ber bewidigten SDtittel

in globo ju befeftränfen fepn werbe, beantwortet wor*
ben. ipierortö inbeffen h<^ bie noeftmatige ©rörterung
nunmeftr jn ber Ueberjeugung gefüftrt, baß bie Beftim*
mung beö Kriegöjaftlmeifterö feine anbere fepn fönne,
alö welcfte baö allgemeine 9»ilitärregfement »on 1817
iftr anweiöt, nämlicft biejenige einer »on ber Slbmini*
ftration abgefonberten Beforgung beö Baarfcftaftoer*
feftrö nad) ben gleichen ©runbfägen unb ju bem gleieften-

©nbe, wie in ber ginanjabmtniftration beö ©taateö
ber Kaffierer außer ber Beftörbe, wefefte baö Siöpo*
fitionörecftt ftat, befledt ju werben pflegt: baju atfo,
bamit eine Slufftcftt über bie Kaffeführung
gewonnen werbe. Siegt bie ^affe in ber #anb beö

Kommiffariateö felbft, fo ifl bie Stiefttigfeit ber Bitan*
jen unb bie Uebereinflimmung beö Kaffebeflanbeö mit
benfelften nirgenbwofter ju fonftatiren; wirb fie,bage«

gen in eine anbere £anb gegeben, fo beftnbet ficft baö

Kriegöfommiffariat feineö Orteö podfommett im gad,
biefe legtere hierin ju überwaeften. Somit aber bebarf
man beö befonbem Kriegöjaftfmeifterö fetneöwegö, um
baö Kriegöfommiffariat ju fontrodiren, fonbern »iel*

meftr, bamit baö tegtere, feiner natürlicften ©teffung
naeft, bie fontrodirenbe Beftörbe fep. ©ine Kontrode
gegenüber beö Oberfifriegöfommtffarö fönnte ficft nur
auf bie ©efcftäftöfüftrung beöfetben bejieften,

atfo auf einen nieftt materiedett ©egenflanb, über ben

fte unmöglieft burch meeftanifefte 9»tttel, wie baö jenige
einer ©egenreeftnung, ju erjiefen ifl. ©o wenig aber

ber ©roße Statft eineö Kantonö ben ©taatöfaffierer
atö feinen Sluffefter über bie Serwaftung ber unter ber

Stegierung fleftenben,ginanjfammer eingefegt, fo wenig
fann in ber Slbftdjt ber Sagfagung liegen, ben unter
bem Oberbefeftlöftaber ftehenben Oberflfriegöfommiffär
noeft weiter bureft ben Kriegöjaftlmeifter über fein Sbun
unb Saffen ju beauffTcfttigen. — SRan ftat »ietfältig
ba»on gefproeften, ba^ ber Bebarf ber Slrmee jeberjeit
naeft binbenben Bubgetö in fpejieden Krebiten ju bewif*

ligen unb in biefer ijinfieftt eine Kontrode erfdrberlicft
fep; wenn aber bie oherfte Bunbeöbehörbe fogar in
Beroaffnungöfäden »on nieftt »orauöjubeftimmenbem
Umfang unb ©ange barauf befteften wodte, iftren
Bewidigungcn folefte ©eftranfen ju fegen, fo würben
biefelben, fowte bie Slnflalten ju beren Bewachung,
notftwenbig birefte gegen ben Oberbefeftlöftaber, anftatt
gegen ben Oberflfriegöfommiffär gericfttet werben
muffen, ba fie nieftt fowoftl bem legrem, welcfter feine
Stufträge ftinficfttlicfj ber ju beforgenben Bebürfniffe »on
bem erftern empfängt unb bureft bie Orbem biefeö feineö
unmittelbaren Obern für jebe Ueberfcftreitung tegitimirt
tft, alö bem Oberbefeftlöftaber fefbft in feinen Opera*
tionen bie jpänbe bänben. Ueber ben ^unft fobann,
über wefdjen ber Dberftfriegöfommiffär ber Sagfagung
unmittelbar »erantwortlicft ift: inwiefern er nämlicft
ben ju feiner Serfügung geftedten SDtitteln bureft feine
9»anbate feine anbere Scrwenbung gebe, alö für bie
Bebürfniffe ber Slrmee in ben ©renjen ber reglemen*
tarifeften Borfchriften ober naeft ben befonbem Stufträ*
gen beö Obcrbefeftföftaberö, fann bie Steeftnung beö

Kriegöjaftlamteö barum jur Kontrode nieftt geeignet
fepn, weif fie auö feinen anbern 5»aterialien jufam*
mengefegt wirb, atö weldje ber Kriegöjaftlmeifter »on
bem Kriegöfommiffariat felbft empfängt, unb bie alfo
ber fontrodirenben ©tgenfeftaft gänjticft ermangeln;
hingegen liegt bem Oberflfriegöfommiffär oh, burd)
feine Steeftnung unb iftre Belege in biefer Bejieftung
eine Slnöweifung ju leiften, welcfte nieftt bem geringften
3weifel Staunt laffe unb alfo jebe anbere ©tefterungö*
maßnaftme überpffig maefte. ©od jeboch bnrdjauö
aueft bie Steeftnung beö Krtegöjahfamteö eine fontrof*
lirenbe Beftimmung ju erfüllen ftaben, fo wirb biefe'
eben nur in berjenigen SBeife ju fueften fepn, welcfte
©laruö bafür anbeutet. Uebrig'enö fiegt bereitö ju
Sage, baß wirflieft baö befonbere Kriegöjahlamt »er*
möge ber Stnorbnung beö §. 18 babureft erfegt werben
fönne, baß bie an Ort unb ©rede, roo baö Sebürfniß
eintritt, errichteten Sepotfaffen bie 3aftlungen unmit*
tefbar auf bie 5»anbate beö Oberftfriegöfommiffärö
anftatt unter ber Sajrotfcftenfunft beö Kriegöjahfinei«
fterö, beforgen; unb ba bie jufammengetragenen Stecft*

nungen berfelben »odfommen baö Stämlicfte leiften, wai
bie Stechnung beö Kriegöjaftlmeifterö, fo ifl fomit bie
Slufftedung bei tegtern in aden benjenigen gälten über*
flüffig, in welcften nieftt »orauöjufeften tft, baß bte
©rriefttung einer befonbem 3entralfaffe ber Slrmee bureft
bie Umflänbe werbe geboten werben.

Stach biefer SlnfTdjt, beren etwaö auöfüftrltefte Stuö:
etnanberfegung in Setradjt ber biöfterigen 9»einungö.
fonffifte gerechtfertigt fepn wirb, finb nunmeftr im
©ntwurfe bie »erfcfjiebenen Seftimmungen über bte
gegenfeitige ©tedung bei Kriegöfommiffariateö unb bei
Kriegöjaftlmeifterö, bie ber fpejieden Organifation beö
Kriegöfommiffariateö jum ©runbe gelegt werben foden,
abgeanbert."
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meisten Begriffe eristiren, die einem recht energischen

kriegsmäßigen Gebrauch unserer Streitmittel etwas zu
sehr entgegen sind. Wohl stellt den Scharfschützen seine

Waffe in ein selbstständiges, freieres Verhältniß; aber

dieß hat seine Grenzen, und der Einfluß der ein eigener
Stab dieser Waffe ausübte, sollte, darf man hoffen,
auf die Beachtung dieser Grenzen beim Korps günstig
einwirken.

„Kriegszahlmeister.
(§§. 36,42 und 53.)

Die Frage wegen Aufstellung eines Kriegszahlmeisters

ist nur von Zürich und GlaruS, von dem

einen verneinend, von dem andern bejahend, diejenige
in Betreff der durch diese Beamtung in noch
unbestimmter Weise beabsichtigten Kontrollirung des

Kriegskommissariates nur von dem letztern dahin, daß die

Kontrolle auf den Verbrauch der bewilligten Mittel
in lzlobo zu beschränken seyn werde, beantwortet worden.

Hierorts indessen hat die nochmalige Erörterung
nunmehr zu der Ueberzeugung geführt, daß die Bestimmung

des Kriegszahlmeisters keine andere seyn könne,
als welche das allgemeine Militärreglement von 1817
ihr anweist, nämlich diejenige einer von der Administration

abgesonderten Besorgung des Baarschaftver-
kehrs nach den gleichen Grundsätzen und zu dem gleichen

Ende, wie in der Finanzadministration des Staates
der Kassierer außer der Behörde, welche das
Dispositionsrecht hat, bestellt zu werden pflegt: dazu also,
damit eine Aufsicht über die Kasseführung
gewonnen werde. Liegt die Kasse in der Hand des

Kommissariates selbst, so ist die Richtigkeit der Bilan
zen und die Uebereinstimmung des Kassebestandes mit
denselben nirgendwoher zu konstatiren; wird sie. dagegen

in eine andere Hand gegeben, so befindet sich das
Kriegskommissariat seines Ortes vollkommen im Fall,
diese letztere hierin zu überwachen. Somit aber bedarf
man deö besondern Kriegszahlmeisters keineswegs, um
das Kriegskommissariat zu kontrolliren, sondern
vielmehr, damit das letztere, seiner natürlichen Stellung
nach, die kontrollirende Behörde sey. Eine Kontrolle
gegenüber des Oberstkriegskommissärs könnte sich nur
auf die Geschäftsführung desselben beziehen,

also auf einen nicht materiellen Gegenstand, über den

sie unmöglich durch mechanische Mittel, wie dasjenige
einer Gegenrechnung, zu erzielen ist. So wenig aber

der Große Rath eines Kantons den Staatskassierer
als seinen Aufseher über die Verwaltung der unter der

Regierung stehenden Finanzkammer eingesetzt, so wenig
kann in der Absicht der Tagsatzung liegen, den unter
dem Oberbefehlshaber stehenden Oberstkriegskommissär
noch weiter durch den Kriegszahlmeister über sein Thun
und Lassen zu beaufsichtigen. — Man hat vielfältig
davon gesprochen, daß der Bedarf der Armee jederzeit
nach bindenden Budgets in speziellen Krediten zu bewil¬

ligen und iu dieser Hinsicht eine Kontrolle erforderlich
sey; wenn aber die oberste Bundesbehörde sogar in
Bewaffnungsfällen von nicht vorauszubestimmendem
Umfang und Gange darauf bestehen wollte, ihren
Bewilligungen solche Schranken zu setzen, so würden
dieselben, sowie die Anstalten zu deren Bewachung,
nothwendig direkte gegen den Oberbefehlshaber, anstatt
gegen den Oberstkriegskommissär gerichtet werden
müssen, da sie nicht sowohl dem letztern, welcher seine
Aufträge hinsichtlich der zu besorgenden Bedürfnisse von
dem erster« empfängt und durch die Ordern diefes seines
unmittelbaren Obern für jede Ueberschreitung legitimist
ist, als dem Oberbefehlshaber selbst in seinen Operationen

die Hände bänden. Ueber den Punkt sodann,
über welchen der Oberstkriegskommissär der Tagsatzung
unmittelbar verantwortlich ist: inwiefern er nämlich
den zu seiner Verfügung gestellten Mitteln durch seine
Mandate keine andere Verwendung gebe, als für die
Bedürfnisse der Armee in den Grenzen der reglementarischen

Vorschriften oder nach den besondern Aufträgen
des Oberbefehlshabers, kann die Rechnung des

Kriegszahlamtes darum zur Kontrolle nicht geeignet
seyn, weil sie aus keinen andern Materialien
zusammengesetzt wird, als welche der Kriegszahlmeister von
dem Kriegskommissariat selbst empfängt, und die also
der kontrollirende» Eigenschaft gänzlich ermangeln;
hingegen liegt dem Oberstkriegskommissär ob, durch
seine Rechnung und ihre Belege in dieser Beziehung
eine Ausweisung zu leisten, welche nicht dem geringsten
Zweifel Raum lasse und also jede andere Sicherungsmaßnahme

überflüssig mache. Soll jedoch durchaus
auch die Rechnung des Kriegszahlamtes eine kontrollirende

Bestimmung zu erfüllen haben, so wird diese'
eben nur in derjenigen Weise zu suchen seyn, welche
Glarus dafür andeutet. Uebrigens liegt bereits zu
Tage, daß wirklich das besondere Kriegszahlamt
vermöge her Anordnung des g. 18 dadurch ersetzt werden
könne, daß die an Ort und Stelle, wo das Bedürfniß
eintritt, errichteten Depotkassen die Zahlungen unmittelbar

auf die Mandate des Oberstkriegskommissärs,
anstatt unter der Dazwischenkunft des Kriegszahlmeisters,

besorgen; und da die zusammengetragenen
Rechnungen derselben vollkommen das Nämliche leisten, was
die Rechnung des Kriegszahlmeisters, so ist somit die
Aufstellung des letztern in allen denjenigen Fällen
überflüssig, in welchen nicht vorauszusehen lst, daß die
Errichtung einer besondern Zentralkasse der Armee durch
die Umstände werde geboten werden.

Nach dieser Ansicht, deren etwas ausführliche
Auseinandersetzung in Betracht der bisherigen Meinungs
konflikte gerechtfertigt seyn wird, sind nunmehr im
Entwürfe die verschiedenen Bestimmungen über die
gegenseitige Stellung des Kriegskommissariates und des
Kriegszahlmeisters, die der speziellen Organisation des

I Kriegskommissariates zum Grunde gelegt werden sollen,
I abgeändert. "
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»»©rnennung ber Offijiere beö eibgenöffi*
feften ©tabeö.

(§. 37).

Sie Stegierung »on © olotfturn möcftte auf bie
btöftertge SBeife »orbeftatten feften, baß für bie SBaftt
eibgenöfftfefter Oberften ber Sorfcblag beö Kriegöratfteö
»on ben Sagfagungögefanbtfcftaften »ermeftrt werben
fönne. Sagegen muß ficft bie 9»ilitäraufficfttöbeftörbe
bie freimütftige Semerfung ertauben, baß bie Borfcfttäge
ber ©efanbten, wie feftr folefte aueft in ber perfönlicften
Ueberjengung berfelben ober fetbft in berjenigen ber
Kantonatbeftörben gereefttfertigt erfefteinen mögen, bodj
ber ©ibgenoffenfeftaft unmöglich genugfame ©arantie
für bie »offe Serücffiefttigung affeö beffen, wai eine

gute SBaftt bebingt, barbieten fönnen; unb baß jeboeft
um fo weniger ju beforgen ift, ber Borfcbfag ber »er*
antwortlichen eibgenöffifeften Beftörbe fönnte befonberö
würbige SDtänner überfeften ober weniger tücfttige ben

tüchtigem »oranfteden, ba iftr bie neue ©inriefttung ber
©entratmititärabminiflration SKittel genug an bie £anb
giebt, um in aden Kantonen jeben Offijier, ber im
gade fepn würbe, ben regfementarifeften ©rforberniffen
jur SBäftlbarfeit ©enüge ju leiften, fefton lange »orauö
hierüber in'ö Sluge ju faffen.

©in SIntrag 3ürtcftö gegen bie Beförberung ber
Offijiere ,beö eibgenöffifeften ©tabö in iftren Kantonen
ju ftöftern ©raben, alö iftnen im Stab ertfteift finb,
fegt »orauö, (waö inbeffen feineöwegö überall ber galt
ifl), ba^ ber Offijier beö eibgenöffifeften Stabei jugleicft
feinem Kanton SRititärbtenfte ju leiften h]abe. © eft äff*
ftaufen möcftte bafür wirftieft bie adgemeine Sorfcftrift
gegeben wiffen. ©o nügficft inbeffen ein folefteö Sop*
pel»erftüftniß bem eibgenöffifeften Offijiere fepn würbe,
ba er in ber Sftat feine adgemeine praftifefte Stiftung
feftwerfieft auf anberm SBege erlangen unb unterhalten
fann, atö inbem er aueft am Unterricftt unb an ben

Uebungen beö Sruppeuoffijierö Sfteif nimmt, fo ift
benn boeft ben Kantonen rechtlich woftl nieftt jujumutften,
Offijieröfleden in iftren Kontingenten an 3nbi»ibuen ju
»ergeben, bie fte, fo balb baö Kontingent marfeftieren
foff, nieftt meftr in Slnfprucft neftmen fönnen. ©ö ift
aber aueft feftr ju beforgen, baß ftinwieber bie 3aftt
ber Offijiere atljugeringe fepn würbe, bie eö ficft gefat*
ten ließen, mit hoppelten Seiftungen in jeber Bejierjung
ben Sruppen beö Kantonö unb bem eibgenöffifdjen Stabe
jugleidj anjugeftören. Kann fomit aber ber ©runbfag
nicht aufgeftedt werben, fo wirb eö aueft untftunlich fepn,
einjelne bamit jufammenftängenbe Stebenöerftäftniffe ju
orbnen. hingegen benugt bie porberatftenbe Beftörbe
bie Seranlaffung, um bureft einen 3ufag ju §. 173
beö legtjäftrigen ©ntwurfeö bafür ju forgen, baß bem
eibgenöffifeften Offijier immerftin ber 3utritt ju ben
Kantonafmilitarübungen offen erftaften fep."

$el»etifd)e SPtititftrjeitfdjrift.

»»©infüftrung beö ©eneraftitetö.
(§. 38).

Sern, Unterwalben nib bem SBalb unb
© eft aff ft a uf e n erflären ficft tfteilö gegen bie Benennung
»»©eneral" für ben Oberbefeftlöftaber, tfteilö bagegen,
baß er noeft nach Sttebertegung ber Sefeftlöftaberfteffe
ben Sorrang beibehalte. Seibeö inbeffen liegt naeft
ftierfeitigem Safürftalten fo feftr in ber Statur ber ©aefte,
baß eö aueft oftne, ober fefbfl gegen baö ©efeg ficft fo,
wie ber Borfcftlag eö mit ficft bringt, maeften würbe. —
©benfowenig übrigenö, atö biefer Semerfung, fann
bie 9»ifitärauffTcfttöbeftörbe, naeft nochmaliger Sera*
tftung ber aueft fefton früfterhin aufgeworfenen grage,
bem Slntrage ©enfö beipffieftte«, welcher ber Sag«
fagung »orbeftatten wid, naeft ©utbünfen ©enerate ju
ernennen, fobaß biejenigen, bie mit biefem Stange be*
fleibet würben, ben Stang über ben eibgenöffifeften Ober*
ften ju nehmen hätten. ®ewi$ würbe häufig bie StücffTcftt
auf ftüuöticfte Serftältniffe gerabe bie »erbienteften unb
im öffentlicften 3utrauen am ftöcftften fteftenben eibge*
nöffifcfjen Offijiere abftatten, jene« Sitel nnb Stang
anjuneftmen; ali Sluöjeicftnung für begüterte ©tabter
aber würbe bie ©rtfteifung beöfelben weber mit ben
republifanifcften ©runbfägen im ©inffange fteften, noeft
ber Harmonie im eibgenöffifeften ©tabe juträglicft fepn.
©ewiß aud) würbe biefe neue Stangöabflufung ber
Stuötfteifung ber Kommanboö im aftisen Sienfte naeft
freier Ueberjeugung »on ber größern Sücfttigfeit bie unb
ba auf feftr unerfprießliefte SBeife in ben SBeg treten.
Son ben bafür angefüftrten Seroeggrünben wirb »or*
neftmlicft nur berjenige »on ©ewidjt gefunben, baß ber
eibgenöffifefte Oberft neben fremben ©eneratoffijieren,
mit weieften er in amtlicften Serfeftr ju treten in ben

gad fomme, bureft bie Benennung, bie anberwärtö
ben bloßen ©taböoffijier bejeieftnet, immer einer Stangö*
»erfürjung auögefegt fep. Snbeffen bürfte biefem
Uebefftanbe fefton baburd) ju begegnen fepn, baß bie
eibgenöffifefte 9»ititärorganifation ben (Sftarafter ber
eibgenöffifeften Oberften alö ©eneralofftjiere beftimmt
bejeieftnet, unb bafj fofort biefe Kodeftiöbencnnung in
bie eibgenöffifefte ©efcfjäftöfpracfte überftaupt aufgenom*
men wirb."

Stnmerfung. ©in gewiffeö 3ltt*9tömertftum, baf)
ein fünftiger gelbfjerr ber ©eftweijer naeft einem Kriege
wieber ju feinen Stuben jurücffeftre alö fep er eö aar
nie gewefen, liegt in ber ganjen 3eit überftaupt ntcftt
meftr. SBeil wir in einer moralifeftern unb geiftigern
SBettperiobe leben, braueftt eö foleber rigorifrifefter $rä*
ferpatiöe gegen Slnmaßung jc. nieftt mehr, wie in
roftern Seiten, ©ö bünft unö, eö wäre eine gewiffe
Slffeftation, wenn man e6en j. S. ben ©eneral nach
Stieberlegung ber Sefeftlöftaberflede ben Sorrang nieftt
beibeftatten faffen wodte. ©r ftätte iftn, wie ber Se*
riebt bemerft, boeft, unb man ftätte entweber nur ein
unpraftifcheö ©efeg gegeben, ober ficft auf be« alten
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"Ernennung der Offiziere des eidgenössi-
schen Stabes.

(S. 37).

Die Regierung von Solothurn möchte auf die
bisherige Weise vorbehalten sehen, daß für die Wahl
eidgenössischer Obersten der Vorschlag des Kriegsrathes
von den Tagsatzungsgesandtschaften vermehrt werden
könne. Dagegen muß sich die Militäraufsichtsbehörde
die freimüthige Bemerkung erlauben, daß die Vorschläge
der Gesandten, wie sehr solche auch in der persönlichen
Ueberzeugung derselben oder selbst in derjenigen der
Kantonalbehörden gerechtfertigt erscheinen mögen, doch
der Eidgenossenschaft unmöglich genngsame Garantie
für die volle Berücksichtigung alles dessen, was eine

gute Wahl bedingt, darbieten können; und daß jedoch
um so weniger zu besorgen ist, der Vorschlag der
verantwortlichen eidgenössischen Behörde könnte besonders

würdige Männer übersehen oder weniger tüchtige den

tüchtigern voranstellen, da ihr die neue Einrichtung der
Centralmilitäradministration Mittel genug an die Hand
giebt, um in allen Kantonen jeden Offizier, der im
Falle seyn würde, den reglementarischen Erfordernissen
zur Wählbarkeit Genüge zu leisten, schon lange voraus
hierüber in's Auge zu fassen.

Ein Antrag Zürichs gegen die Beförderung der
Offiziere des eidgenössischen Stabs in ihren Kantonen
zu höhern Graden, als ihnen im Stab ertheilt sind,
setzt voraus, (was indessen keineswegs überall der Fall
ist), daß der Offizier des eidgenössischen Stabes zugleich
seinem Kanton Militärdienste zu leisten habe. S ch affli

ause n möchte dafür wirklich die allgemeine Vorschrift
gegeben wissen. So nützlich indessen ein solches
Doppelverhältniß dem eidgenössischen Offiziere seyn würde,
da er in der That seine allgemeine praktische Bildung
schwerlich auf anderm Wege erlangen und unterhalten
kann, als indem er auch am Unterricht und an den

Uebungen des Truppenoffiziers Theil nimmt, so ist
denn doch den Kantonen rechtlich wohl nicht zuzumuthen,
Offiziersstellen in ihren Kontingenten an Individuen zu
vergeben, die sie, so bald das Kontingent marschieren
soll, nicht mehr in Anspruch nehmen können. Es ist
aber auch sehr zu besorgen, daß hinwieder die Zahl
der Offiziere allzugeringe seyn würde, die es sich gefallen

ließen, mit doppelten Leistungen in jeder Beziehung
den Truppen des Kantons und dem eidgenössischen Stabe
zugleich anzugehören. Kann somit aber der Grundsatz
uicht aufgestellt werden, so wird es auch unthunlich seyn,
einzelne damit zusammenhängende Nebenverhältnisse zu
ordnen. Hingegen benutzt die vorberathende Behörde
die Veranlassung, um durch einen Zusatz zu §. 173
des letztjährigen Entwurfes dafür zu sorgen, daß dem
eidgenössischen Offizier immerhin der Zutritt zu den
Kantonalmilitärübungen offen erhalten sey."

Helvetische Militärjeitschrift.

"Einführung des Generaltitels.
(§. 38).

Bern, Unterwalden nid dem Wald und
Schaffhausen erklären sich theils gegen die Benennung
"General" für den Oberbefehlshaber, theils dagegen,
daß er noch nach Niederlegung der Befehlshaberstelle
dm Vorrang beibehalte. Beides indessen liegt nach
hierseitigem Dafürhalten so sehr in der Natur der Sache,
daß es auch ohne, oder selbst gegen das Gesetz sich so,
wie der Vorschlag es mit sich bringt, machen würde. —
Ebensowenig übrigens, als dieser Bemerkung, kann
die Militäraufsichtsbehörde, nach nochmaliger Berathung

der auch schon früherhin aufgeworfenen Frage,
dem Antrage Genfs beipflichten, welcher der
Tagsatzung vorbehalten will, nach Gutdünken Generale zu
ernennen, sodaß diejenigen, die mit diesem Range
bekleidet würden, den Rang über den eidgenössischen Obersten

zu nehmen hätten. Gewiß würde häufig die Rücksicht
auf häusliche Verhältnisse gerade die verdientesten und
im öffentlichen Zutrauen am höchsten stehenden
eidgenössischen Offiziere abhalten, jenen Titel und Rang
anzunehmen; als Auszeichnung für begüterte Städter
aber würde die Ertheilung desselben weder mit den
republikanischen Grundsätzen im Einklänge stehen, noch
der Harmonie im eidgenössischen Stabe zuträglich seyn.
Gewiß auch würde diese neue Rangsabstufung der
Austheilung der Kommandos im aktiven Dienste nach
freier Ueberzeugung von der größern Tüchtigkeit hie und
da auf sehr unersprießliche Weise in den Weg treten.
Von den dafür angeführten Beweggründen wird
vornehmlich nur derjenige von Gewicht gefunden, daß der
eidgenössische Oberst neben fremden Generaloffizieren,
mit welchen er in amtlichen Verkehr zu treten in den

Fall komme, durch die Benennung, die anderwärts
den bloßen Stabsoffizier bezeichnet, immer einer
Rangsverkürzung ausgesetzt sey. Indessen dürfte diesem
Uebelstande schon dadurch zu begegnen seyn, daß die
eidgenössische Militarorganisation den Charakter der
eidgenössischen Obersten als Generaloffiziere bestimmt
bezeichnet, und daß sofort diese Kollektivbenennung in
die eidgenössische Geschäftssprache überhaupt aufgenommen

wird."

Anmerkung. Ein gewisses Alt-Römerthum, daß
ein künftiger Feldherr der Schweizer nach einem Kriege
wieder zu seinen Rüben zurückkehre als sey er es gar
nie gewesen, liegt in der ganzen Zeit überhaupt nicht
mehr. Weil wir in einer moralischem und geistigem
Weltperiode leben, braucht es solcher rigoristischer
Präservative gegen Anmaßung :c. nicht mehr, wie in
rohem Zeiten. Es dünkt uns, es wäre eine gewisse
Affettativi?, wenn man eben z. B. den General nach
Niederlegung der Befehlshaberstelle den Vorrang nicht
beibehalten lassen wollte. Er hätte ihn, wie der
Bericht bemerkt, doch, und man hätte entweder nur ein
unpraktisches Gesetz gegeben, oder sich auf den alten

8
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©tanbpunft rofterer ©taatöbitbungen geflefft, wo man
baö nieftt anerfannte, wai bai Solf ober boeft naeftfter
bie ©efeftieftte anerfannt ftat. — SBelcft anberen Sitel.
atö »»©enerat» wodte man bem Oberbefeftlöftaber
geben? ©inen unpaffenben, gejwungenen unb obfo*
leten ober gar feinen? Oberft, wie bie anbem ©ene*

ralofftjiere, wäre unftreitig baö Segrtfflofefte, benn eö

ftedte iftn auö feiner waftren pofition atö eine unb
eigentftümlicfte perfon fterauö.

"ßftef beö ©enerafftabeö.
(§• 42).

Son acftt ©timmen, wefefte fTcft über bie Kontroöerfe
in Setreff ber ©tedung beö ßhefö beö ©eneratfiahö
haben »emeftmen laffen, treten fteben auf bie ©eite beö

in bem Seridjte »om 27. Sradjmonat »origen Sahreö
ntitgetfteiften 5»inorttütbejtnbenö. Snbem nunmehr audj
bie »orberatftenbe Seftörbe ben ©runbfag anerfennt
baß ber ©bef beö ©enerafftabeö nieftt bloß ber ©ftef
einer einjelnen Slbtljeilung bpö Strmeeftabeö, fonbern
wirftieft aueft berjenige beö gefammten Strmeeftabeö felbft
fepn fod,"ftütet fie ficft jeboeft, iftm babei wieber ben

Stang ber jweiten perfon in ber Slrmee', unb fomit beö

natürfidjen ©teffoertreterö beö Oberbefefttöftaberö, bei*

jufegen. ©ie würbe fürchten, bem Serftältniffe jwifeften
beiben, wetefteö ficft baö »odfte Sertrauen »on ber
einen unb bie »odfte ©rgebenfteit »on ber anbern ©eite
bebingt, ©tntrag bamit ju tftun, fowie in ben früher
angeregten Sejiehungen bie Sefegung biefer unb ber

übrigen ©teden im Slrmeeftabe babureft jn erschweren,
©te fann auch feineöwegö annehmen, — unb in ber

Sftat bürfte bie Sorauöfegung fo wenig auö ber 9»ebr*
jaftt ber Seifpiefe, atö naeft ber Statur ber ©aefte ju
begrünben fepn, — baß ber für bie ©tedc beö GJftcfö

beö ©enerafftabö am beften geeignete Offijier notftwen«

big jugleicft baö oorjüglicftfte Sefebföbabertaleitt befige,
um unbebenffieft »or ben Kommanbirenben in ber Slrmee
auö jur ©tedöertretung bejeieftnet werben ju fönnen.
Stuf ber anbern ©eite bürfte bie wirfliefte Stotftwenbig«
feit ber ^öfterftedung nm fo weniger nactjjuweifen fepn,
ba, bei Serftinberung beö Sftefö beö ©tabeö, ber Un«

tereftef— nur im Stang eineö ©taböoffijterö — eö ift,
ber feine gunftionen auöübt.

ÜRtt biefer Slbänberung in ber Organifation beö

Strmeeftabeö fommen einige Slbänbernngen in berjenigen
bei ©eneratfiabeö in Serbüfbung, bie ficft »on fefbft
begrünben. Stamentficft wirb faum erforberfieft fepn,
bie Slufftebung beö uneigenttichen, in gofge ber Sluö«

feftetbung ber Slbjutantur »om ©tabe nieftt füglich meftr
anwenbharen Sitetö beö ©enerafabjutanten für ben Sbef
ber ©eftion beö Sienfleö befonberö ju rechtfertigen."

Stnmerfung. SBir ftimmen mit ben 7Kantonaf«
(timmen noeft jegt biefer 9»inoritätömetnnng ganj bei.

So wie in griebenöjeiten ber ©bef beö ©enerafftabö I
ber lebenbige ü»ittelpunft ber SOtitijarmee ift, fo iftl

er aueft im Krieg ber natürliche ©teffpertreter beö
Oberbefefttöftaberö unb tritt in feine gunftionen ein
fo lange, biö bie ftöcftfte Sanbeöbeljörbe einen anbem
gelbfterrn ernannt hat. Senn wer »ermöcftte wie er
ben begonnenen gelbjugöplan, alte Operationen, beren
gaben in feiner Jj>anb, in feiner ©eefe jufammenlau«
fen, im ©eift beö »origen .^«»Pteö ber Slrmee fortju*
füftren? 3ugegeben auch, er alö (Sftef beö ©eneralftabö
in biefer, wen« man wiff geleftrten ©tedung fei meftr
ber 5»ann gegebene Sbeen ju »erarbeiten atö mit ber
freien Kraft beö ©eninö Sftaten rein ju probujiren,
fo ifl ja eben jeneö in biefem ßwifeftenaft feine Sluf*
gäbe, ba eö Stufgabe unb Sebingung für baö ©lücf
ber Strmee, beö Saterfanbeö ift. Sei einem ptög*
tieften, unerwarteten Slbtreten beö Oberbefeftfö*
ftaberö »on feinem «plag — unb baöon ifl bie
Stebe — liegt offenbar alleö junäcftfl baran, ba^
feine pfögficften Slenbemngen im ©eift ber£eerfübmng,
in ber Seitung beö #eereö unb feiner Sfteile eintreten
unb biefem tiefen Sebürfniß tritt bie einfaefte ©arantie
feiner Sefriebigung in ber perfon beö ßftefö »om ©e*

•nerafftab gegenüber. .Ser anbere »orfter bejeieftnete
©ted»ertreter beö gelbfterrn — welcfter müßte aber ber
fepn, in welcften Serftültniffen, um biefem Sebürfniß
entfpreeften ju fönnen Ü»üßte iftn nieftt ber gelbfterr
mit ficft fterumfüftren atö feinen £auö*, ©tuben* unb
Settgenoffen, bamit er ihm näher, bamit er ihm nur
fo nafte ftänbe wie ber ©ftef beö ©enerafftabö? Sic
©tedung biefeö 9»anneö wäre fonberbar, faft fomifch.
Sfuf natürtiefte SBeife wirb ber neue Oberbefeftlöba*
her, wenn man ben ©enerafquartiermeifter nieftt baju
ernennte, ein Si»ifTonür fepn, ber im Saufe ber Kriegö*
ereigniffe fetnett ftöftern Seruf beurfunbet Ijat. Sit
ruftigem Uebergang wirb ber ©eneralquartiermetfter
iftm bie 3ügct in bie $)"anbc geben; eö wirb ficft in ben
meiften gäden bureft biefe Sermittlung eine Slrt Slh*
feftnitt in ben großen ©efeftäften hüben — aber eö wirb
fein Stiß fepn. Ser ©ftef »om ©eneralftab fönnte mäh*
renb feiner gunftionen mit riefttigem unb gutem ©inn
'»eibgenöffifdjer ©eneradieutenant" beißen, unb biefer
Sitel fönnte iftm etwa and) »erbleiben, oftne baß er
eine Stangfproffe in ber ftierareftifeften Seiter bilbete,
ba bie ganje ©tedung nur eine jufädige unb »orüber*
geftenbe ift. — Sieß finb naeft unferer Ueberjeugung
bie großen Stücfficftten, bie bei biefer ©aefte ju neftmen
finb; anbere an biefe ©inriefttung ficft fnüpfenbe Sncon*
»enienjen, wie fie jum Sfteil oben ber Sert beö jweitett
Sericfttö berüftrt, »erfeftwinben bagegen bureftauö alö
gering unb nnbebeutenb. — Slber auf ©twaö ifl jurücf*
jufommett. SBir ftaben oben jugegeben, ber ©ftef beö
©enerafftabö' ali fotefter, habe bte ©igenfeftaften beö
gcfbfterrn noch nicht, ©ut; biefe ftat überhaupt aber
baö SnbtPibuum nur; unb bie ©efeftieftte lehrt unö
eben fo oft, baß tüdjtige energtfefte ©enerate in unter*
georbneter ©tedung, fobalb fie auf ben ftöcftften Soften
gelangten, unentfcftloffette, langfame, thatenlofe S»en*
feften, furj baö ©egentfteil iftrer ^erföntieftfeit in ber
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Standpunkt roherer Staatsbildungen gestellt, wo man
das nicht anerkannte, was das Volk oder doch nachher
die Geschichte anerkannt hat. — Welch anderen Titel
als "General" wollte man dem Oberbefehlshaber
geben? Einen unpassenden, gezwungenen und obso

leten vder gar keinen? Oberst, wie die andern Gene
raloffiziere, wäre unstreitig das Begriffloseste, denn es

stellte ihn aus seiner wahren Position als eine und
eigenthümliche Person heraus.

"Chef des Generalstabes.
(S- 42).

Von acht Stimmen, welche sich über die Kontroverse
in Betreff der Stellung des CKefs des Generalstabs
haben vernehmen lassen, treten sieben auf die Seite des

in dem Berichte vom 27. Brachmonat vorigen Jahres
mitgetheilten Minoritätbesindens. Indem nunmehr auch
die vorberathende Behörde den Grundsatz anerkennt
daß der Chef des Generalstabes nicht bloß der Chef
einer einzelnen Abtheilung 'des Armeestabes, sondern
wirklich auch derjenige des gesummten Armeestabes selbst

seyn soll, hütet sie sich jedock, ihm dabei wieder den

Rang der zweiten Person in der Armee und somit des

natürlichen Stellvertreters des Oberbefehlshabers,
beizulegen. Sie würde fürchten, dem Verhältnisse zwischen
beiden, welches sich das vollste Vertrauen von der
einen und die vollste Ergebenheit von der andern Seite
bedingt, Eintrag damit zu thun, sowie in den früher
angeregten Beziehungen die Besetzung dieser und der

übrigen Stellen im Armeestabe dadurch zu erschweren.
Sie kann auch keineswegs annehmen, — und in der

That dürfte die Voraussetzung so wenig aus der Mehrzahl

der Beispiele, als nach der Natur der Sache zu
begründen seyn, — daß der für die Stelle des Chefs
des Generalstabs am besten geeignete Offizier nothwendig

zugleich das vorzüglichste Befehlshabertaleut besitze,

um unbedenklich vor den Kommandirenden in der Armee
aus zur Stellvertretung bezeichnet werden zu können.

Auf der andern Seite dürfte die wirkliche Nothwendigkeit
der Höherstellung um so weniger nachzuweisen seyn,

da, bei Verhinderung des Chefs des Stabes, der
Unterchef— nur im Rang eines Stabsoffiziers — es ist,
der seine Funktionen ausübt.

Mit dieser Abänderung in der Organisation des

Armeestabes kommen einige Abänderungen in derjenigen
des Generalstabes in Verbindung, die sich von selbst

begründen. Namentlich wird kaum erforderlich seyn,
die Aufhebung des uneigentlicben, in Folge der
Ausscheidung der Adjutantur vom Stabe nicht füglich mehr
anwendbaren Titels des Generaladjutanten für den Chef
der Sektion des Dienstes besonders zu rechtfertigen."

Anmerkung. Wir stimmen mit den 7 Kantonalstimmen

noch jetzt dieser Minoritätsmeinung ganz bei.

So wie in Friedenszeiten der Chef des Generalstabö
der lebendige Mittelpunkt der Milizarmee ist, so ist

er auch im Krieg der natürliche Stellvertreter des
Oberbefehlshabers und tritt in seine Funktionen ein
so lange, bis die höchste Landesbehörde einen andern
Feldherrn ernannt hat. Denn wer vermöchte wie er
den begonnenen Feldzugsplan, alle Operationen, deren
Fäden in seiner Hand, in seiner Seele zusammenlaufen,

im Geist des vorigen Hauptes der Armee
fortzuführen? Zugegeben auch, er als Chef des Generalstabs
in dieser, wenn man will gelehrten Stellung sei mehr
der Mann gegebene Ideen zu verarbeiten als mit der
freien Kraft des Genius Thaten rein zu produziren,
so ist ja eben jenes in diesem Zwischenakt seine
Aufgabe, da es Aufgabe und Bedingung für das Glück
der Armee, des Vaterlandes ist. Bei einem
plötzlichen, unerwarteten Abtreten des Oberbefehlshabers

von feinem Platz — und davon ist die
Rede — liegt offenbar alles zunächst daran, daß
keine plötzlichen Aenderungen im Geist der Heerführung,
in der Leitung des Heeres und seiner Theile eintreten
und diesem tiefeit Bedürfniß tritt die einfache Garantie
seiner Befriedigung in der Person des Chefs vom Ge-
neralstab gegenüber. Der andere vorher bezeichnete
Stellvertreter des Feldherrn — welcher müßte aber der
seyn, in welchen Verhältnissen, um diesem Bedürfniß
entsprechen zu können? Müßte ihn nicht der Feldherr
mit sich herumführen als seinen Haus-, Stuben- und
Bettgenossen, damit er ihm näher, damit er ihm nur
so nahe stände wie der Chef des Generalstabs? Die
Stellung dieses Mannes wäre sonderbar, fast komisch.
Auf natürliche Weise wird der neue Oberbefehlshaber,

wenn man den Generalquartiermeister nicht dazu
ernennte, ein Divisionär seyn, der im Laufe der
Kriegsereignisse seinen höhern Beruf beurkundet hat. In
ruhigem Uebergang wird der Generalquartiermeister
ihm die Zügel in die Hände geben; es wird sich in den
meisten Fällen durch diese Vermittlung eine Art
Abschnitt in den großen Geschäften bilden — aber es wird
kein Riß seyn. Der Chef vom Generalstab könnte während

seiner Funktionen mit richtigem und gutem Sinn
"eidgenössischer Generallieutenant" heißen, und dieser
Titel könnte ihm etwa auch verbleiben, ohne daß er
eine Rangsprosse in der hierarchischen Leiter bildete,
da die ganze Stellung nur eine zufällige und vorübergehende

ist. — Dieß sind nach unserer Ueberzeugung
die großen Rücksichten, die bei dieser Sache zu nehmen
sind; andere an diese Einrichtung sich knüpfende Jncou-
venienzen, wie sie zum Theil oben der Text des zweiten
Berichts berührt, verfchwinden dagegen durchaus als
gering und unbedeutend. — Aber auf Etwas ist
zurückzukommen. Wir haben oben zugegeben, der CKef des
Generalstabs als solcher, habe die Eigenschaften des
Feldherrn noch nicht. Gut; diese hat überhaupt aber
das Individuum nur; und die Geschichte lehrt uns
eben fo oft, daß tüchtige energische Generale in
untergeordneter Stellung, sobald sie auf den höchsten Posten
gelangten, unentschlossene, langsame, thatenlose
Menschen, kurz das Gegentheil ihrer Persönlichkeit in der
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»origen ©teffung waren, atö wir fehen, baß bie ©ftefö
ber ©eneralftäbe mit ©eift, geuer unb ©lücf einen

Slrmeefommanboflab ergriffen *). Wan ftat ficft ftier
»or einem ?Dliß»erftanb ju ftüten. Ser ßftef beö ©e*

nerafftabö tft bureftauö nieftt btoß Süralifl, bureftauö
nieftt bloß ber mit 3aftten unb Sinien rroefen Stech*

nenbe unb SReffenbe; bafür ftat er wieber feine ©e*
ftülfen. ©r für fidj febt unb webt »orjugöweife im
©eifie ber Operationen unb feine Sertrautfteit mit
iftnen giebt ihm bie ©etbflftänbigfeit, ben innern 9»utft,
ber iftn weit fähiger maeftf, ben Oberbefehl ju führen,
alö einen anbern Offijier, mag biefen aueft baö Stenomee

ber ftöcftften Sra»our unb »odfommener Südjtigfeit in
ber gührung feiner f leinern Unterabtbeifung beglei*
ten. — Ueberftaupt ift ber ©ftef beö ©eneralflabö fein
©tubenmenfeft; (od unb barf eö nicht fepn. ©r ift
©ofbat. Snt grteben wirb er burch bte oberfie Seitung
ader Kriegöübungen fich fo weit möglich mit bem Seruf
»ertraut machen, in welchem er tranfftorifeft ju fünf*
tionirett bereit fepn foff — unb für ben Krieg wirb ber
Oberbefeftlöftaber ficft gewiß feinen ^5ebanten, fonbern
einen fofeften Offijier jum ©ftef beö ©enerafftabö auö*
w&ftfen, bem er fein »ofleö Sertrauen, baö fteißt
biefeö Sertrauen biö jit bem ©rab fdjenfen fann, baß
er iftn für ben SOtann hält, ber nötftigenfadö im ©tanbe
ifl, bie ftöcftften ©efeftäfte fefbft ju feiten **).

"Serufung ju ben ©teilen ber SBaffenfom*
manbanten unb bef Kommanbirenbcn

in ber Slrmee.

CS. 48).

9»ehrfacft tft baö unbefeftränfte Serufungörecht beö

Oberbefcftlöftaberö ju ben ©teden beö Oberfomman*
banten ber »erfeftiebenen SBaffengattungen unb ber
St»tftonöfommanbanten angefoeftten. Ser nenbureft*
gefeftene ©ntwurf räumt bafter bem eibgenöffifeften
Kriegöratbe baö Sorfcftfagörecftt wieber ein, unb jwar
aueft wieber in ber Stuöbeftnung auf bie Srigabenfom*
mänboö, babei in ber Sefcftrünfuttg auf einen einfaeften
SorfchtagfürbieSBaffenoberfommanbanten unb aufeinen
hoppelten für bie Sruppenbefeftlöftaber, ba bie Seftörbe
meiflenö in Sertegenfteit fepn mfujte, benfetben weiter

*) SOTan erinnert an bte letjten grofjcn Äriege.
»») {für biejenigen, bie bai «Sort „gcfcfjrt" inbem fie et

gfetcf) mit bem SluSbrurf „roiffcnfdjaftfich" nehmen,
al« ein $rabtfat pon unmtftta'rifchcr Statur anfcfjen
unb al« bai ©egentfjeif be« tapfern ©olbaten, mag
folgenber 8ug ntcftt unintereffant fepn. Sei einem
ber fla'mpfc, bie in einem beutfcften ©taate für§tid)
jroifcften bem Ärteg«bepartement unb ber üppofition
in ber Äammergeffiort rourben, machte im Äaufe ber
un« entfallenen gontroperfe ber Äriea«mtntfler bie
Söemerfung, er habe roa'&renb feine« ijctbteben« bte
grfa&rung gemaeftt, bafj bte Offijiere höherer allge»
metner SQtfbung, namentlich btejentgen, roefcfje mit!
ben Sitten »ertraut roaren, in ber Sftegel bie &ra»ffen I
unb tapferften geroefen feien. I

auöjubefjnen. Stur bie ©rnennung beö ©ftefö beö @e*

ncralftabeö bleibt auö bem fefton berührten unb, wie
iftr fefteint, unPerwerflicften ©runbe ganj bem Oberbe*
febtöftaber jugeftanben, weit adeö baran fiegt, baß
berfelbe ber Ü»ann fep, in ben er in jeber .Sjunficht
fein »odfteö perfönlicfteö Sertrauen fegt; fie fieftt aueft
nieftt ein, wai bagegen einjuwenbe« wäre, woferne
nur fein Sorrang an bie ©tede gefnüpft ift."

Stnmerfung. ©ö ift oftne 3weifet ju bebauern,
baß bie Slufficfttöbehörbe bloß auf »»meftrfacfte Slnfech*

tungen" bie Seftimmung ftat faden faffen, bie fie im
Serieftt jum erften ©ntwurf fofgenbermaßen moriwirte:

»Sie eibgenöffifeften ©taböofftjicre finb »on ber
Sagfagung, naeft Slnerfetmung beö Sefigeö ber erfor*
berlicftcnStequiftte, gewaftlt; babureft ift auögefprocften,
baß bie Sunbeöbeftörbe iftreö Ortö benfelhen ju aden
Scrriefttungen iftr 3utrauen fdjenfe, welcfte mit bem
betreffenben ©rab Pereinbar fepn fönnen. Sie Sern*
fung nun, bie jebem feinen *pfag in ber Slrmee anweiöt,
ift nur ein Sluftrag ju einer foleften Serricfttung. Sem
Oberbefeftlöftaber adein aber fann, naeft ber Statur
feiner ©tedung unb Serantwortlicftfeit jufommen, biefe
Sluftrage auöjiitfteifen, fo wie er fie aueft naeft ÜKaß*
gäbe ber Umftänbe ober ber bureb bie Sciflungert beö

Dfftjierö gewonnenen Sinfieftt »on ber Slrt unb bem
©rab feiner Sücfttigfeit, wieber muß abünbem fönnen."

©ö ift junäcftfl ju bebauern, baß biefe Seftimmung
aufgegeben würbe, oftne baß, wie boeft an anbern
©teden, bieß Slufgeben irgenb motiöirt ober beleuchtet
wäre. 9»an muß »ermutften, baß eö nieftt ©rünbe
waren, fonbern gfeichjam nur pftpfifefte ©ewalt, ber
bie Slufftefttöbeftörbe wieft. ©ouft ftat fie meftrfacft mit
©tanbbaftigfeit bie Sefttmmungen beö erften ©ntwurfö
»inbijirt, ober angebeutet, warum fie nachgebe. —
SBenn nur über ben neuen ©ntwurf in ber Sagfagung
bebattirt wirb, fo »erfeftwinbet auf biefe SBeife bie
Hoffnung, folefte gragen werben »or ber ftöcftften Se*
ftörbe noeft jur ©praefte fommen, faft ganj. — SBir
wiffen nun »on ©rünben ber Slnfedjtungen, welcften
ber §. 49 beö erften ©ntwurfö unterlag, niefttö. ©odten
ffe aber in einem anbern Stipeau ju fueften fepn, atö
in einem, wo eben bie Sebeutung eineö eibgenöffifeften
gelbfterrn, unb bie Sage beö Saterfanbeö in Kriegö*
gefaftr nieftt begriffen wirb, unb baö große SBort ber
litten: »wo bai Sanner ba bie ©ewalt" in ber ©e*
banfenweife, nücfttem * bürgertiefter unb frie&lich*
ftreitiger Serftältniffe Perlernt worben ift? ©ö ge*
fcftieftt, baß man gorberungen unb Slnmutftungen in bte*
fem ©eifte mit Slbhitfömitteftt begegnen muß, in benen
faft etwaö Kteinlicfteö fiegt, baö nur einen falfcften
©efteirt retten fod. — SBirb bie Slrmee unter bie SBaf*
fen geftellt, tritt ffe auö bem grieben in'ö Kriegö»er*
ftältniß hinüber, fo fennt entweber ber eibgenöffifefte
Kriegöratft feine Seute fefton; bann ernennt er bie «per*
fönen ade, fo fern ffe nieftt fefton ernennt wären, für bie

untergeorbnetett ©teden unb jutegt ben Oberbefeftlö*
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vorigen Stellung waren, als wir sehen, daß die Chefs
der Generalstäbe mit Geist, Feuer und Glück einen
Armeekommandostab ergriffen *). Man hat sich hier
vor einem Mißverstand zu hüten. Der Chef des Ge
neralstabs ist durchaus nicht bloß Büralist, durchaus
nicht bloß der mit Zahlen und Linien trocken
Rechnende und Messende; dafür hat er wieder seine
Gehülfen. Er für sich lebt und webt vorzugsweise im
Geiste der Operationen und seine Vertrautheit mit
ihnen giebt ihm die Selbstständigkeit, den innern Muth,
der ihn weit fähiger macht, den Oberbefehl zu führen,
als einen andern Offizier, mag diesen auch das Renomee
der höchsten Bravonr und vollkommener Tüchtigkeit in
der Führung seiner kleinern Unterabtheilung begleiten.

— Ueberhaupt ist der Chef des Generalstabs kein

Stubenmensch; soll und darf es nicht seyn. Er ist
Soldat. Im Frieden wird er durch die oberste Leitung
aller Kriegsübungen sich so weit möglich mit dem Beruf
vertraut machen, in welchem er transitorisch zu funk
tioniren bereit seyn soll — und für den Krieg wird der
Oberbefehlshaber sich gewiß keinen Pedanten, sondern
einen solchen Offizier zum Chef des Generalstabs aus
wählen, dem er sein volles Vertrauen, das heißt
dieses Vertrauen bis zu dem Grad schenken kann, daß
er ihn für den Mann hält, der nöthigenfalls im Stande
ist, die höchsten Geschäfte selbst zu leiten **).

"Berufung zu den Stellen der Waffenkommandanten

und der' Kommandirenden
in der Armee.

(S. 48).

Mehrfach ist das unbeschränkte Berufungsrecht des

Oberbefehlshabers zu den Stellen des Oberkommandanten

der verschiedenen Waffengattungen und der
Divisionskommandanten angefochten. Der nendurch-
gesehene Entwurf räumt daher dem eidgenössischen

Kriegsratbe das Vorschlagsrecht wieder ein, und zwar
auch wieder in der Ausdehnung auf die Brigadenkom-
màndos, dabei in der Beschränkung auf einen einfachen
Vorschlag für die Waffenoberkommandanten und aufeinen
doppelten für die Truppenbefehlshaber, da die Behörde
meisteos in Verlegenheit seyn müßte, denselben weiter

") Man erinnert an die letzten großen Kriege.

") Für diejenigen/ die daö Wort „gelehrt" indem sie eS

gleich mit dem Ausdruck „wissenschaftlich" nehmen,
als ein Prädikat von unmilitàrischer Natur ansehen
und als das Gegentheil des tapfern Soldaten/ mag
folgender Zug nicht uninteressant feyn. Bei einem
der Kampfe/ die in einem deutschen Staate kürzlich
zwischen dem Kriegsdepartement und der Opposition
in der Kammer geführt wurden/ machte im Laufe der
uns entfallenen Controverse der Kriegsminister die
Bemerkung/ er habe wahrend seines Feldlebens die
Erfahrung gemacht/ daß die Offiziere höherer allge»
meiner Bildung/ namentlich diejenigen/ welche mit
den Alten vertraut wäre»/ in der Regel die bravsten
«nd tapfersten gewesen seien.

auszudehnen. Nur die Ernennung des Chefs des
Generalstabes bleibt aus dem schon berührten und, wie
ihr scheint, unverwerflichen Grunde ganz dem
Oberbefehlshaber zugestanden, weil alles daran liegt, daß
derselbe der Mann sey, in den er in jeder Hinsicht
sein vollstes persönliches Vertrauen setzt; sie sieht auch
nicht ein, was dagegen einzuwenden wäre, woferne
nur kein Vorrang an die Stelle geknüpft ist."

Anmerkung. Es ist ohne Zweifel zu bedauern,
daß die Aufsichtsbehörde bloß auf "Mehrfache Anfechtungen

« die Bestimmung hat fallen lassen, die sie im
Bericht zum ersten Entwurf folgendermaßen motivirte:

"Die eidgenössischen Stabsoffiziere sind von der
Tagsatzung, nach Anerkennung des Besitzes der
erforderlichen Requisite, gewählt; dadurch ist ausgesprochen,
daß die Bundesbehörde ihres Orts denselben zu allen
Verrichtungen ihr Zutrauen schenke, welche mit dem
betreffenden Grad vereinbar seyn können. Die Berufung

nun, die jedem seinen Platz in der Armee anweist,
ist nur ein Auftrag zu einer solchen Verrichtung. Dem
Oberbefehlshaber allein aber kann, nach der Natur
seiner Stellung und Verantwortlichkeit zukommen, diefe
Aufträge auszutheilen, so wie er sie auch nach Maßgabe

der Umstände oder der durch die Leistungen des
Offiziers gewonnenen Ansicht von der Art und dem
Grad seiner Tüchtigkeit, wieder niuß abändern können."

Es ist zunächst zu bedauern, daß diese Bestimmung
aufgegeben wurde, ohne daß, wie doch an andern
Stellen, dieß Aufgeben irgend motivirt oder beleuchtet
wäre. Man muß vermuthen, daß es nicht Gründe
waren, sondern gleichsam nur physische Gewalt, der
die Aufsichtsbehörde wich. Sonst hat sie mehrfach mit
Standdaftigkeit die Bestimmungen des ersten Entwurfs
vindizirt, oder angedeutet, warum sie nachgebe. —
Wenn nur über den neuen Entwurf in der Tagsatzung
debattirt wird, so verschwindet auf diese Weise die
Hoffnung, solche Fragen werden vor der höchsten
Behörde noch zur Sprache kommen, fast ganz. — Wir
wissen nun von Gründen der Anfechtungen, welchen
der §. 49 des ersten Entwurfs unterlag, nichts. Sollten
sie aber in einem andern Niveau zu suchen seyn, als
in einem, wo eben die Bedeutung eines eidgenössischen
Feldherrn, und die Lage des Vaterlandes in Kriegsgefahr

nicht begriffen wird, und das große Wort der
Alten: "wo das Banner da die Gewalt" in der
Gedankenweise, nüchtern-bürgerlicher und friedlich-
streitiger Verhältnisse verlernt worden ist? Es
geschieht, daß man Forderungen und Anmuthungen in diesem

Geiste mit AbHilfsmitteln begegnen muß, in denen
fast etwas Kleinliches liegt, das nur einen falschen
Schein retten soll. — Wird die Armee unter die Waffen

gestellt, tritt sie aus dem Frieden in's Kriegsverhältniß

hinüber, so kennt entweder der eidgenössische

Kriegsrath seine Leute schon; dann ernennt er die
Personen alle, so fern sie nicht schon ernennt wären, für die

untergeordneten Stellen und zuletzt den Oberbefehls-
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baber. Kennt biefer bann feine Seute beffer ober lernt
ffe in ben erften 3eiten beö Kriegö beffer fennen, fo ift
eö offenbar oftne ade Serctaufulirung einfach an iftm,
ftier fo ober anberö ju befreiten. Ober fennt ber
Krtegöratft feine Seute nieftt fo genau, woftf aber einen
SOtann, beffen feftarfem Stuge, beffen erprobter ©ach*
unb SDtenfcftenfenntniß er ftierüber »ertrauen ju bürfen
glaubt, wie er iftm aueft baö #eif beö ganjen Sa*
terlanbeö in bie £änbe giebt, fo ernennt er biefen
gelbfterrn unb überläßt iftm baö SBeitere. — SBer in
großen gragen nieftt ftingebenb »ertrauen fann, wirb
nie ju ©roßem gelangen.

»Sefolbungöbeftimmungen.
(§. 61, Safef XV.)

Sn Setreff ber auf bie Sefofbungöbefttmmungen
ficft bejieftenben »erfeftiebenen Semerfungen gfaubt ber
gegenwärtige Sericbt ficft tebigtieft auf bie in ber Sa*
fef XV angebrachten Slbänberungen bejieben ju bürfen,
burch welcfte biefelben größtentfteilö berücfficfjrigt finb.
Stamentlicft ift ber ©runbfag aufgegeben, nach welchem

inbenOffijierögraben jwifeben Kombattanten unb Sticht*
iombattanten einiger Unterfdjieb in ber Sefolbung ftatt*
finben foffte. hingegen fann weber bidig nodj juträgfieft
gefunben werben, baß aueft bie »erfeftiebenen SBaffen*
gattungett unter ficft auf ben gteieften guß geftedt werben,
ebne ade Stücfficftt auf baö »iel größere 9S»aß ber Se*
feftwerfieftfeiten, für welche bie einen -*- inöbefonbere
biejenigen, benen bte SBartung »on ^Jferben obliegt, —
gegenüber ben anbern in Stnfprucft genommen finb.

Sluö Serfeften ift im legtjäftrigen Sericftte ber Sefei*
tigung ber 3utage jum Secompte »on täglicft 5 Stappen
naeft jwei 9Dtonafen Sienftjeit, gemäß §. 94 beö adge*
meinen 9»ilitärregfementö »on 1817, feine ©rwäftnung
gefefteften. Siefe 3ufage war jnnäcftfl atö ©ntfcftäbi*
gung für ben mit ber langem Sauer ber Seroaffhung
febneffer juneftmenben Slbgang an ber Kleibung beftimmt.
Sa nunmeftr aber bie SKilitärorganifationen ber meiften
Kantone gürforge getroffen ftaben, um bie Koften ber
ÜKititärfleibung beö ©olbaten tfteifweife ober ganj auö
©taatömitteln ju beftreiten, fo würbe biefelbe befeitigt,
nnb jwar um fo meftr, atö babureft eine größere Ser*
wtefefung beö Stecftnungöwefenö für bie Korpö, fowie
baö Kommiffariat, erwäcftöt. Stunmeftr fommt noeft
ber neue ©runb ber Slbfürjung ber Slblöfungöfrift, in
golge welcher ber ©ofbat gewöftnlicft nieftt »iet über
brei ÜRonate im gelbe fteften wirb, jur Serftärfung
biefer 9»otipe ftinju.

spferberationen.
(§. 63.)

Son 3nricft unbSBaabt wirb bie ©rftöftung ber
Jpeurationen für bie Steitpferbe »on 10 $)funb auf 12
$)funb begehrt, ©ö ift richtig, baß baö Sauempferb
im Sienfte bei ber auögefegten Dtatipn. an Saucft »er*

liert, aber irrig, baß eö bamit jugleicft an Kräften
»ertiere, »ielmeftr wirb eö für ben Sienftbebarf nur
befto brauchbarer. Um bie unbegrünbeten Seforgniffc
ber ©igentbümer in fofeften Singen ju befeftwiefttigen,
wirb am beften getftan fepn, fie nieftt ju beaeftten.

Serpffegung ber einjeln retfenben ÜKilitär*
perfonen.

(§. 65.)

©enf »erlangt, baß ben auf Stefognoöjirungen
beftnblicften Offijieren eine ©rtraPergütung jugeftanben
werbe. ü»it gteieftem Stecftte würbe inbeffen eine folefte
Sergütung noeft in gar »iet anbern, unmöglich »orauö
ju bejeieftnenben, gäden »on ben Offijieren ber Stabe
angefproeften werben fönnen, unb auch SKtßbraucft wäre
in gofge beffen nieftt ju »ermeiben. Seffer, man ftede
ben Offijier beö ©tabeö in ber Sefofbung fo, baß er
auö iftr im Surchfchnttte ber »orfommenben günftigem
unb ungünstigem Serftältniffe immer feinen Unterhalt
heftreiten fönne, unb bieß wirb naeft ber ben Sieutenan*
ten laut Safel XV jugebaeftten ©olberftöftung wirflieft
ber gad fepn.

Stfirung ber Sieferungöquittungen unb
Jpaftbarfeit für biefelben.

(§§. 72 unb 73).

Surth bie »eränberte Stebaftion ber §§. 73 unb 74
beö legtjäftrigen ©ntwurfeö ift ben Semerfungen Stedj*
nung getragen, wefefte SBa ab t gegen bie Seftimmung
erftoben ftat, Wetefte für bie Sieferungöfdjeine baö Sifum
beö mit ber Slufffcftt über bie Komptabilitüt feineö Korpö
beauftragten Sataidonöfommanbanten ober anbern
©ftefö erforbert. Siefcö, nieftt adein für bie ©hefö,
fonbern mehr noeft für bie®emeinben unb Sieferanten,
wefefte baöfefbe unter maneften Umftänben faum erfan*
gen fönnen, luftige StequifTt wirb entbeftrlicft, wenn,
naeft ftierüber in, bie betreffenben Steglemente aufjuneft«
menben näftern Sorfcftriften, bie haftbaren Kompagnie*
fommanbanten unb Komptahetn in ben©täben, welche
bie ©efteine auöfteden, monatlich baö Serjeicbniß ber*
felben, — in ben Sataidonen bureft ben Ouartiermei«
fter, — jugfeieb mit ber Serpflegungöfontrode bem
©hef »orfegen, bamit er bie genommene ©infidjt nnb
fein Stichtigftnbett, für ben ganjen Setrag auf einmal,
ju ,£>anben beö Kriegöfommiffariateö befefteinige.

©o wie übrigenö baö Kriegöfommiffariat nur mit
ber ganjen taftifeften ©infteit über bie Serpffegung in
Stechnung fleht, fann ffe ffch auch für bie Stücfoergütung
»on ju »iet Sejogenem nur an ffe halten, unb eö tft
atöbann ©aefte beö Korpö, ben betreffenben Slbtftei*
fungöfommanbanten ju belangen, ©ine ftierauf bejüg«
tiefte ©inwenbung »on 3«g beruftt bemnaeft auf irriger
StnfTcftt.

Sie neue Stebaftion bei §. 73 faßt, inbem ffe un*
bebingte ^aftbarfeit auöfpricftt, feinen 3«>eifel meftr
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Kaber. Kennt dieser dann seine Leute besser oder lernt
sie in den ersten Zeiten des Kriegs besser kennen, so ist
es offenbar ohne alle Verclausulirung einfach an ihm,
hier so vder anders zu bestellen. Oder kennt der
Kriegsrath seine Leute nicht so genau, wohl aber einen

Mann, dessen scharfem Auge, dessen erprobter Sach-
und Menschenkenntniß er hierüber vertrauen zu dürfen
glaubt, wie er ihm auch das Heil des ganzen
Vaterlandes in die Hände giebt, so ernennt er diesen

Feldherrn und überläßt ihm das Weitere. — Wer in
großen Fragen nicht hingebend vertrauen kann, wird
nie zu Großem gelangen.

"Besoldungsbestimmungen.
(S- 61, Tafel XV.)

In Betreff der auf die Besoldungsbestimmungen
sich beziehenden verschiedenen Bemerkungen glaubt der
gegenwärtige Bericht sich lediglich auf die in der Tafel

XV angebrachten Abänderungen beziehen zu dürfen,
durch welche dieselben größtentheils berücksichtigt sind.
Namentlich ist der Grundsatz aufgegeben, nach welchem
in den Offiziersgraden zwischen Kombattanten und
Nichtkombattanten ewiger Unterschied in der Besoldung
stattfinden sollte. Hingegen kann weder billig noch zuträglich
gefunden werden, daß auch die verschiedenen
Waffengattungen unter sich auf den gleichen Fuß gestellt werden,
ohne alle Rückficht auf das viel größere Maß der
Beschwerlichkeiten, für welche die einen insbesondere
diejenigen, denen die Wartung von Pferden obliegt, —
gegenüber den andern in Anspruch genommen sind.

Aus Versehen ist im letztjährigen Berichte der
Beseitigung der Zulage zum Décompte von täglich 5 Rappen
nach zwei Monaten Dienstzeit, gemäß Z. 94 des
allgemeinen Militärreglements von 1817, keine Erwähnung
geschehen. Diese Zulage war zunächst als Entschädigung

für den mit der längern Dauer der Bewaffnung
schneller zunehmenden Abgang an der Kleidung bestimmt.
Da nunmehr aber die Militärorganisationen der meisten
Kantone Fürsorge getroffen haben, um die Kosten der
Militärkleidung des Soldaten theilweise oder ganz aus
Staatsmitteln zu bestreiten, so wurde dieselbe beseitigt,
und zwar um so mehr, als dadurch eine größere
Verwickelung des Rechnungswesens für die Korps, sowie
das Kommissariat, erwächst. Nunmehr kommt noch
der neue Grund der Abkürzung der Ablösungsfrist, in
Folge welcher der Soldat gewöhnlich nicht viel über
drei Monate im Felde stehen wird, zur Verstärkung
dieser Motive hinzu.

Pferderationen.
(§. 63.)

Von Zürich und Waadt wird die Erhöhung der
Heurationen für die Reitpferde von 19 Pfund auf 12
Pfund begehrt. Es ist richtig, daß das Bauernpferd
im Dienste bei der ausgesetzten Ration, an Bauch ver,

liert, aber irrig, daß es damit zugleich an Kräften
verliere, vielmehr wird es für den Dienstbedarf nur
desto brauchbarer. Um die unbegründeten Besorgnisse
der Eigenthümer in solchen Dingen zu beschwichtigen,
wird am besten gethan seyn, sie nicht zu beachten.

Verpflegung der einzeln reisenden Militär¬
personen.

(S. 65.)

Genf verlangt, daß den auf Rekvgnoszirnngen
befindlichen Offizieren eine Ertravergütung zugestanden
werde. Mit gleichem Rechte würde indessen eine solche
Vergütung noch in gar viel andern, unmöglich voraus
zu bezeichnenden, Fällen von den Offizieren der Stäbe
angesprochen werden können, und auch Mißbrauch wäre
in Folge dessen nicht zu vermeiden. Besser, man stelle
den Offizier des Stabes in der Besoldung so, daß er
aus ihr im Durchschnitte der vorkommenden günstigern
und ungünstigern Verhältnisse immer seinen Unterhalt
bestreiten könne, und dieß wird nach der den Lieutenanten

laut Tafel XV zugedachten Solderhöhung wirklich
der Fall seyn.

Visirung der Lieferungsquittungen und
Haftbarkeit für dieselben.

(§S. 72 und 73).

Durch die veränderte Redaktion der §8. 73 und 74
des letztjährigen Entwurfes ist den Bemerkungen Rechnung

getragen, welche Waadt gegen die Bestimmung
erhoben hat, welche für die Lieferungsscheine das Visum
des mit der Aufsicht über die Komptabilität seines Korps
beauftragten Bataillonskommandanten oder andern
Chefs erfordert. Dieses, nicht allein für die Chefs,
sondern mehr noch für die Gemeinden und Lieferanten,
welche dasselbe unter manchen Umständen kaum erlangen

können, lästige Requisit wird entbehrlich, wenn,
nach hierüber in, die betreffenden Réglemente aufzunehmenden

nähern Vorschriften, die haftbaren
Kompagniekommandanten und Komptabeln in den Stäben, welcke
die Scheine ausstellen, monatlich das Verzeichniß
derselben, — in den Bataillonen durch den Quartiermeister,

— zugleich mit der Verpflegungskontrolle dem
Chef vorlegen, damit er die genommene Einsicht und
sein Richtigfinden, für den ganzen Betrag auf einmal,
zu Handen des Kriegskommissariates bescheinige.

So wie übrigens das Kriegskommissariat nur mit
der ganzen taktischen Einheit über die Verpflegung in
Rechnung steht, kann sie stch auch für die Rückvergütung
von zu viel Bezogenem nur an sie halten, und es ist
alsdann Sache des Korps, den betreffenden
Abtheilungskommandanten zu belangen. Eine hierauf bezügliche

Einwendung von Zug beruht demnach auf irriger
Ansicht.

Die neue Redaktion des §.73 läßt, indem sie
unbedingte Haftbarkeit ausspricht, keinen Zweifel mehr
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barüber, baß, wie ©laruö »erlangt, bie Stücföergü*
tung auch nach bem Sluötritt auö bem eibgenöffifeben
Sienfte geforbert werben fönne. ©ine ganj binbenbe

Seftimmung ju biefem ©nbe aber bürfte nicht feften in
Scrlegcnfteit führen, inbem j. S. baö Krtegöfommif«
fariat bureft nur unbebeutenbe folefte garberungen im
Slbfefttuffe fetner Siquibation nach geenbigtem getbjuge
noeft ÜKonate fang aufgeftaften werben fönnte. Sie
Stegfemente mögen übrigenö aueft in biefer Sejieftung
naftere Sorforge treffen.

Sergütnng für ^ferbefeftaben.

(§. 85).

Son ben »erfeftiebenen Semerfungen in Slnfeftung bie*
feö Slrtifefö finb, außer bloßer 3tebaftionö»erbefferung,
jwei berüdfjcfttigt Sie spferbe ber Kontingentöofftjiere
werben benjenigen ber Offijiere beö eibgenöffifeften ©ta*
beö in Stücfftcftt auf ben adgemeinen ©ntfcftäbigungöfnß
gteiebgeftedt, »orneftmfieft nur, um ben unpopulären
itnfcfjein »on Segünftigung ber Offijiere beö ©tabeö

ju »ermeiben, unb bie Seiftung ber ©ntfebübigung wirb
auf biejenigen *Pferbe befebränft, bie jur 3eit ber ©nt*
laffung ber Sruppe auö bem eibgenöffifeften Sienfte
noch wirftieft »orftanben finb, weif aderbingö, wer fein
^Jferb »or bem Sienfiauötritte weggiebt, feine ©ntfcftä*
bigung auf bem ©rlöfe ju fueften ftat. hingegen müßte
ünbidig gefunben werben, wenn bie ©ntfeftäbigung naeft
bem SDtaßftabe ber Sauer ber Sienftjeit bemeffen wer*
ben wodte, ba ber Serfuft wegen gefunfener greife
ber gleicfte fepn fann, wenn bte Semäffnung »on furjer
wie wenn fie »on langer Sauer ift, unb jeboeft im
tegtern gälte ber Offijier ffeft noeft efter auf feinem
©otbe bafür ju erftolen »ermag, atö im erftern. Saß
bie in Litt, b bloß für gewiffe gäde »orbeftaltene he*

fonbere Sergütung für äußere Sefeftäbigung beö 'Pferbeö
auf ade folefte Sefcftäbigungen auögebeftnt werbe, läßt
ficft mit ben ü»oti»en nieftt »ereinbaren, auö wefeften
laut Serieftt »om 27. Sradjmonat »origen Saftreö
(©. 14) ber »orgefeftfagene neue ©ntfcftäbigungömobuö
fterborgeftt, unb eö wäre bie ©ntfeftäbigung, welcfte
Litt, c mit ficft bringt, boeft wobt eine übermäßige ju
nennen, wenn fie folglich faft bloß an bie ©tede ber
btöfterigen nachträglichen Stationensergütungen gefegt
würbe.«

(©eftfuß folgt).

Sur les exercices des milices du Canton
de Geneve en 1835.

L'annee derniere les milices du Canton de Geneve
ayant ete appellees par suite des evenemens poli-
tiques ä un service assez charge, les exercices ordi-
naires du mois de Mai avaient ete extremement

reduits; en revanclie cette annee ces exercices ont
ete assez nombreux. Ils ont ete suivis avec zele
et assiduite, aussi le resuhat en a-t-il ete satts-
faisant.

L'instruction des bataillons d'infanterie du
contingent et de la reserve cantonale a ete faite avec
grand soin. Les deux bataillons du contingent ont
ete specialement dans les derniers exercices reunis
pour manoeuvrer ensemble sous les commandemens
de Messieurs les lieutenans-colonels Trembley et
Cougnard dans la plaine du Plan les ouates, et pour
faire le service de la petite guerre, ee qui a eu Heu
d'une maniere tres-satisfaisante et a montre que ces
deux bataillons repondraient töut-ä-fait par leur
Instruction a tout ce qu'on potirrait exiger d'cux.
Toutes ces compagnies et notamment les chasseurs
ont aussi ete appellees h des tirs ä balle, dans
lesquels elles ont fait preuve d'une grande aptitude
au tir.

La compagnie de cavalerie a ete reunie pendant
une semaine: eile s'est distinguee par sa tenue ainsi

que la maniere dont eile a executee toutes les
manoeuvres reglementaires. On regrettait de ne pas
voir plus nombreux un corps aussi bien conduit par
Mr. le capitaine Achard et aussi bien dispose. Dans
le nouveau reglement militaire on est revenu de
l'idee bien fausse que la cavalerie en general n etait
pas d'une grande utilite en Suisse et il faut esperer
que de legers motifs d'une economie mal entendue
ne feront pas rejeter par les Cantons 1'augmenta-.
tion de cette arme en general ä laquelle il faut
donner plus d'attention qu'on ne l'a fait jusqu'ä
present.

Le bataillon d'artillerie et le genie ont aussi dans
leurs exercices faits en commun sous les ordres du
lieutenant-colonel Masse, executes des travanx in-
teressans et assez considerables surtout pour le
petit nombre d'Ketires qu'on a pu y consacrer. Etant
suppose partir de la troisietne parallele on a fait
la derniere portion du cheminement, c'est-ä-dire
la portion circnlaire, les cavaliers de tranchee; on
a couronne le chemin couvert et etabli une batterie
de breche. Dans l'interietir sur la demi lune cor-
respondante ä ces travaux on avait construit deux
batteries blindees et d'autres otivrages. Le bataillon
d'artillerie fort de 700 hommes environ a termine
ces travaux en faisant un simulacre d'attaque et de
defense d'une partie de ce front de la place qui
avait ete convenablcment arme.

Ces travaux ont excite un grand interet par
l'importance locale qu'ils avaient; aussi les troupes
y ont apporte un grand zele et on a pu etre etonne
de la quantite d'ouvrages qui a öte faite en si peu
de tems. Quant<au tir, toutes les compagnies du
bataillon l'ont execute d'une maniere satisfaisante
tant au canon de campagne qua l'obusier de 24.

Apres tous ces exercices le Conseil-d'Etat a
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darüber, daß, wie Glarus verlangt, die Rückvergütung

auch nach dem Austritt aus dem eidgenössischen

Dienste gefordert werden könne. Eine ganz bindende

Bestimmung zu diesem Ende aber dürfte nicht selten in
Verlegenheit führen, indem z. B. das Kriegskommissariat

durch nur unbedeutende solche Forderungen im
Abschlüsse seiner Liquidation nach geendigtem Feldzuge
noch Monate lang aufgehalten werden könnte. Die
Réglemente mögen übrigens auch in dieser Beziehung
nähere Vorsorge treffen.

Vergütung für Pferdeschaden.

(S. 85).

Von den verschiedenen Bemerkungen in Ansehung dieses

Artikels sind, außer bloßer Redaktionsverbesserung,
zwei berücksichtigt Die Pferde der Kontingentsoffiziere
werden denjenigen der Offiziere des eidgenössischen Stabes

in Rücksicht auf den allgemeinen Entschädigungsfuß
gleichgestellt, vornehmlich nur, um den unpopulären
Anschein von Begünstigung der Offiziere des Stabes
zu vermeiden, und die Leistung der Entschädigung wird
auf diejenigen Pferde beschränkt, die zur Zeit der
Entlassung der Truppe aus dem eidgenössischen Dienste
noch wirklich vorhanden sind, weil allerdings, wer sein
Pferd vor dem Dienstaustritte weggiebt, seine Entschädigung

auf dem Erlöse zu suchen hat. Hingegen müßte
unbillig gefunden werden, wenn die Entschädigung nach
dem Maßstabe der Dauer der Dienstzeit bemessen werden

wollte, da der Verlust wegen gesunkener Preise
der gleiche seyn kann, wenn die Bewafsuung von kurzer
wie wenn sie von langer Dauer ist, und jedoch im
letztern Falle der Offizier sich noch eher auf seinem
Solde dafür zu erholen vermag, als im erster«. Daß
die in I^ilt. b bloß für gewisse Fälle vorbehaltene
besondere Vergütung für äußere Beschädigung des Pferdes
auf alle solche Beschädigungen ausgedehnt werde, läßt
sich mit den Motiven nicht vereinbaren, aus welchen
laut Bericht vom 27. Brachmonat vorigen Jahres
(S. 14) der vorgeschlagene neue Entschädigungsmodus
hervorgeht, und es wäre die Entschädigung, welche
I^itt. « mit sich bringt, doch wohl eine übermäßige zu
nennen, wenn sie folglich fast bloß an die Stelle der
bisherigen nachträglichen Rationenvergütungen gesetzt
würde. "

(Schluß folgt).

^ e^e/^iee.? <Ze5 mi/i<?65 c/u (I'anl'on
cie (Genève en ^SFF.

I/snnêe àervière les milices àu danton àe <?enève

s^avt êtê sppellêes psr suite àes êvenemeos poli-
tiques à «n service asse? cbargê, les exercices orài-
usires àu mois àe Alai avaient êtê extrêmement

rêàuits; en revancbe cette année ces exercices ont
êlê asse? nombreux. Ils ont êtê suivis avec sèle
et sssiàuitê, aussi le résultat en s-t-il êlê salis-
faisant.

I/instruckion àes bataillons à'inkanterie àu con»
linceul et àe ls réserve cantonale » êtê laite avec
granà soin. I^es àeux bataillons àu contingent ont
êtê spécialement àsns les àerniers exercices réunis
pour manoeuvrer ensemble sous les eommsnàemens
àe Messieurs les lieutensns-colonels Iremblez^ et
tûougnsrà àsns la plaine à» ?Ian les ouates, et pour
taire le service àe ls petite guerre, ce qui » eu lieu
à'nne msnière très-sstislaissnte et » montré que ces
àeux bataillons répondraient t.ôut»g»Isit par leur
instruction s tout ce qu'on pourrait exiger à eux.
'l'oules ces compagnies et notamment les cbssseurs
ont aussi êtê sppellêes à àes tirs à balle, àsns les-
quels elles ont lait preuve à'une grsnàe aptituàe
su tir.

I^g compagnie àe cavalerie s êtê réunie penàsnt
une semaine: elle s'est àistinguêe psr ss tenue ainsi

que la manière àont elle s exécutée tontes les ms»
noenvres réglementaires. On regrettait àe ne pas
voir pins nombreux un corps aussi bien covàuit par
Ulr. le capitaine ^cbsrà et aussi bien àisposê. Dsns
le nouveau règlement militaire on est revenu àe
l'iàêe bien fausse que I» cavalerie en général n était
pas à'nne granàe utilité en Luisse et il lsut espérer
que àe légers motifs à'une économie mal enlenàue
ne seront pas rejeter psr les lüsvlons l'augmenta»
tion àe cette arme en général à lsquelle il lsut
àonner plus à'sttention qu'on ne l'a lait jusqu'à
présent.

I^e bataillon à'artillerie et le génie ont aussi àsns
leurs exercices laits en commun sous les oràres àu
Iieulensnt>colonel Alsssê, exécutés àes travaux in>
têresssns et asse? consiàêrsbles surtout pour le
petit nombre à'Leures qu'on s pu v consacrer. Ltsnt
supposé psrtir àe l» troisième parallèle «n a lait
Is àernière portion àu ebeniinement, c'est-s-àire
Is portion circulaire, les cavaliers àe trancbêe; on
s couronné le ekemin couvert et établi une batterie
àe Krècbe. Dsns l'intêriettr sur Is àemi lune cor»
responàante g ces travaux «n avait construit àeux
batteries Klinàêes et à'sutres ouvrages. I^e bataillon
à'artillerie tort àe ?oo bommes environ a termine
ces travaux en taisant un simulacre à'sltsque et àe
àêlense à'une partie àe ce front àe ls pisce qui
svsil êtê convevsblement srmê.

<ües trsvsux ont excité n» granà intérêt psr
l'importance locale qu'ils avaient; aussi les troupes
X ont apporté un granà ?èle et on a pu être êtonvê
àe la quantité d'ouvrages qui a êtê Isile en si peu
àe tems. Ousnt su tir, toutes les compagnies àu
bataillon l'ont exécuté à'une manière satisfaisante
tant su canon àe campagne qu'à l'obusier àe 24.

^près tous ces exercices le Lonseil»à'Ltat >
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